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Artikel 11)

Änderung 
des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fas-
sung vom 16. Januar 2004 (GVBl. I 
S. 22) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt
gefasst:

„V. Finanzzuweisung an den Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen

§ 20“

b) Die Angabe zu § 23c wird wie
folgt gefasst:

„Zuweisungen zu den Ausgaben
für Kinder- und Jugenderholung,
für Projekte der Jugendhilfe und
zur Schaffung von familien- und
kinderfreundlichen Rahmenbedin-
gungen § 23c“

c) Nach der Angabe zu § 23c wird
folgende Angabe eingefügt:

„Zuwendungen zu den Betriebs-
kosten von Kinderbetreuungsein-
richtungen § 23d“

d) Nach der Angabe zu § 26 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„Zuweisungen zu den Ausga-
ben für Bibliotheken, Museen und
Musikschulen § 26a“

e) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt
gefasst:

„Pauschale Zuweisungen für was-
serwirtschaftliche Maßnahmen

§ 31“

f) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt
gefasst:

„Umlagegrundlagen des Planungs-
verbandes Ballungsraum Frank-
furt/Rhein-Main § 40“

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „6. Februar 1995 
(BGBl. I S. 189), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433, S. 1466)“
wird durch die Angabe „4. April
2001 (BGBl. I S. 483), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2922)“ ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

3. Nach § 23b wird folgender neuer 
§ 23c eingefügt:

„§ 23c

Zuweisungen zu den Ausgaben 
für Kinder- und Jugenderholung, 

für Projekte der Jugendhilfe 
und zur Schaffung von familien- 

und kinderfreundlichen 
Rahmenbedingungen

(1) Gemeinden und Landkreisen
können Finanzzuweisungen für Maß-
nahmen der Kinder- und Jugender-
holung, für Projekte der Kinder- und
Jugendhilfe und zur Schaffung von
familien- und kinderfreundlichen
Rahmenbedingungen einschließlich
wissenschaftlicher Begleitung ge-
währt werden.

(2) Die Zuweisungen können auch
zur Weiterleitung an Dritte bewilligt
werden, soweit deren Maßnahmen an
die Stelle kommunaler Maßnahmen
treten. Beauftragungen zur wissen-
schaftlichen Begleitung von Projekten
und deren Abwicklung können durch
das Sozialministerium erfolgen. 

(3) Über die Mittel verfügt das So-
zialministerium im Einvernehmen mit
dem für die Kommunalaufsicht zu-
ständigen Ministerium und dem Mi-
nisterium der Finanzen.“

4. Der bisherige § 23c wird § 23d.

5. In § 23d wird die Angabe „20. De-
zember 1995 (GVBl. I S. 565)“ ersetzt
durch die Angabe „28. November
2000 (GVBl. I S. 521)“.

6. Nach § 26 wird folgender § 26a ein-
gefügt:

„§ 26a

Zuweisungen zu den Ausgaben 
für Bibliotheken, Museen 

und Musikschulen

(1) Gemeinden und Landkreisen
können Finanzzuweisungen zu den
Ausgaben für Bibliotheken, Museen
und Musikschulen gewährt werden.

(2) Über die Mittel verfügt das
fachlich zuständige Ministerium im
Einvernehmen mit dem für die Kom-
munalaufsicht zuständigen Ministeri-
um und dem Ministerium der Finan-
zen.“

7. In § 28 Abs. 1 wird die Angabe „in
der Fassung vom 4. April 2001 (BGBl.
I S. 483)“ gestrichen.

8. § 31 erhält folgende Fassung:

„§ 31

Pauschale Zuweisungen für 
wasserwirtschaftliche Maßnahmen

(1) Gemeinden, Gemeindeverbän-
de und Abwasserverbände können
nach Maßgabe der verfügbaren Mit-
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tel pauschale Zuweisungen zu den
Ausgaben für Investitionen zur Er-
richtung von Abwasseranlagen erhal-
ten.

(2) Gemeinden und Gemeindever-
bände können als Träger der Unter-
haltungslast bei Maßnahmen an Ge-
wässern zweiter Ordnung, die in der
Anlage 3 zu § 60 Abs. 4 des Hessi-
schen Wassergesetzes in der Fassung
vom 18. Dezember 2002 (GVBl. 2003 I
S. 10) genannt werden, jährlich pau-
schale Zuweisungen erhalten.

(3) Die Höhe der pauschalen Zu-
weisungen nach Abs. 1 bemisst sich
nach Beträgen, die aufgrund von Kos-
tenrichtwerten ermittelt werden, und
nach der finanziellen Leistungsfähig-
keit des Empfängers sowie den struk-
turellen Besonderheiten nach § 32
Abs. 1 Nr. 3. Die Kostenrichtwerte
sind zumindest in Abständen von drei
Jahren neu festzusetzen. Die Zuwei-
sungen nach Abs. 2 werden nach der
Länge der zu unterhaltenden Gewäs-
serstrecke berechnet. Das Nähere
hierzu regeln Richtlinien.

(4) Das für die Prüfung der Jahres-
rechnung des Zuweisungsempfän-
gers zuständige Rechnungsprüfungs-
amt hat hinsichtlich der in Abs. 1 ge-
nannten Maßnahmen zu bestätigen,
dass bei ihrer Durchführung die haus-
haltsrechtlichen Vorschriften einge-
halten worden sind und insbesondere
die zweckentsprechende Verwen-
dung der Zuweisungen nachgewie-
sen ist. Das Rechnungsprüfungsamt
unterliegt bei dieser Prüfungstätigkeit
fachlich den Weisungen des Rech-
nungshofs und hat auf sein Verlangen
über das Ergebnis der Prüfung zu be-
richten. Bei Anwendung des § 129
Satz 3 der Hessischen Gemeindeord-
nung gilt die Prüfungstätigkeit nach
Satz 1 als Teilprüfung im Sinne des 
§ 128 der Hessischen Gemeindeord-
nung. Sofern sich hinsichtlich der
Rechnungen fachtechnische Abgren-
zungsprobleme ergeben, entscheidet
das Rechnungsprüfungsamt im Be-
nehmen mit der Fachbehörde.

(5) Die pauschalen Zuweisungen
nach Abs. 1 und 2 werden in einem
Landesprogramm zusammengestellt
und im Staatsanzeiger bekannt gege-
ben.“

9. In § 32 Abs. 1 werden die Worte
„Landwirtschaft und Forsten“ durch
die Worte „ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz“ ersetzt.

10. § 33 Abs. 1 Nr. 13 erhält folgende
Fassung:

„13. Maßnahmen für Bibliotheken,
Museen und Musikschulen.“

Artikel 22)

Gesetz über die Feinabstimmung 
des kommunalen Beitrags zu den 

Folgekosten der Deutschen Einheit 
für das Erhebungsjahr 2003

§ 1

(1) Als Feinabstimmung des kommu-
nalen Beitrags zu den Folgekosten der
Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 3 und 5
des Gemeindefinanzreformgesetzes in 
der Fassung vom 4. April 2001 (BGBl. I 
S. 483), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2922),
haben die Gemeinden für das Erhebungs-
jahr 2003 einen Betrag für die erhöh-
te Gewerbesteuerumlage in Höhe von 
28 108 000 Euro nachzuzahlen.

(2) Der Betrag wird auf die Gemeinden
nach ihrem Anteil an der Gewerbesteuer-
umlage für das Erhebungsjahr 2003 auf-
geteilt.

(3) Die Steuerkraftzahl der Gewerbe-
steuerumlage nach § 12 Abs. 2 Nr. 6 des
Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 16. Januar 2004 (GVBl. I S. 22) er-
höht sich im Ausgleichsjahr 2006 um den
Betrag nach Abs. 1.

(4) Der von den Gemeinden nachzu-
zahlende Betrag wird mit der Abschlags-
zahlung auf den Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer für das erste Kalender-
vierteljahr 2005 verrechnet. Die Hessische
Ausführungsverordnung zum Gemeinde-
finanzreformgesetz vom 11. März 1998
(GVBl. I S. 87), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 4. Juli 2003 (GVBl. I 
S. 223), gilt entsprechend.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005
in Kraft; es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2006 außer Kraft.

Artikel 33)

Änderung des Gesetzes über 
den Hessischen Investitionsfonds

Das Gesetz über den Hessischen Investi-
tionsfonds in der Fassung vom 18. Dezem-
ber 1987 (GVBl. 1988 I S. 51), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. Dezember 2003
(GVBl. I S. 511), wird wie folgt geändert:

1. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl
„2004“ durch die Zahl „2005“ ersetzt.

2. In § 21 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl
„2004“ durch die Zahl „2005“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung des Hessischen 
Krankenhausgesetzes 2002

Das Hessische Krankenhausgesetz 2002
vom 6. November 2002 (GVBl. I S. 662)
wird wie folgt geändert:

1. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe
„für das Jahr 1999 festgesetzten“
gestrichen.
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b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Jahrespauschale nach
Abs. 1 wird anhand gewichte-
ter Fallzahlen der Krankenhäu-
ser ermittelt.“

bb) Satz 2 und 3 werden aufgeho-
ben.

cc) Im neuen Satz 2 wird die Anga-
be „bis 3“ gestrichen.

c) In Abs. 5 werden die Worte „fallbe-
zogene Jahrespauschalen“ durch
das Wort „Jahrespauschale“ ersetzt
und die Worte „, mindestens aber
alle zwei Jahre,“ sowie die Angabe
„, den jährlichen Gesamtbetrag
nach Abs. 3“ gestrichen.

2. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „auf-
grund einer Entscheidung des für
das Gesundheitswesen zuständigen
Ministeriums“ gestrichen und nach
dem Wort „ausscheiden,“ die Worte
„weil sie für die bedarfsgerechte
Versorgung der Bevölkerung nicht
mehr erforderlich sind,“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Beträge
„5 100 Euro“ durch „3 400 Eu-
ro“, „6 100 Euro“ durch „4 100
Euro“, „7 200 Euro“ durch
„4 800 Euro“ und „8 200 Euro“
durch „5 500 Euro“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „ver-
doppeln“ durch das Wort „ver-
dreifachen“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird aufgehoben.

d) Abs. 4 wird Abs. 3.

3. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird gestrichen.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „2.“
gestrichen und die Angaben
„a)“ und „b)“ werden durch
die Angaben „1.“ und „2.“ er-
setzt.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Von der Rückforderung nach Abs. 1
kann abgesehen werden, wenn ei-
ne Umstellung der geförderten Ein-
richtungen auf andere soziale Auf-
gaben erfolgt oder der strukturellen
Weiterentwicklung des Gesund-
heitswesens dient.“

c) Abs. 5 wird aufgehoben.

4. In § 43 Satz 2 wird der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt: „ausgenommen
davon ist § 42.“

Artikel 55)

Gesetz zur Weiterleitung von 
Entlastungen des Landes im 
Bereich des Wohngeldes an 
örtliche kommunale Träger

§ 1

(1) Zum teilweisen Ausgleich der Be-
lastungen aus der Trägerschaft für Leis-
tungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 24. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2954), geändert
durch Gesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 2014), weist das Land den Landkreisen
und kreisfreien Städten im Jahr 2005
einen Betrag von insgesamt 50 000 000
Euro zu.

(2) Die Mittel werden der Kommuna-
len Finanzausgleichsmasse nach § 2 
Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes zu-
geführt.

§ 2

(1) Die Verteilung richtet sich im Aus-
gleichsjahr 2005 nach den Anteilen der
einzelnen Träger an den in der Anlage
genannten Zahlen der Bedarfsgemein-
schaften der Empfänger von Sozialhilfe
und den Zahlen der Empfänger von Ar-
beitslosenhilfe – gewichtet nach dem ört-
lichen Mietniveau.

(2) Für die Gewichtung ist die für das
Gebiet des Empfängers geltende Mieten-
stufe nach der Anlage zu § 1 Abs. 4 der
Wohngeldverordnung in der Fassung vom
19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2723) in der
Weise zugrunde zu legen, dass ab der
Mietenstufe 2 die nach Abs. 1 maßgeben-
de Zahl der Bedarfsgemeinschaften je
Stufe um fünfzehn vom Hundert erhöht
wird. Empfänger, für deren Gebiet unter-
schiedliche Mietenstufen gelten, werden
mit einem gemischten Erhöhungsfaktor
berücksichtigt, der sich aus dem Anteil
der Bevölkerung je Mietenstufe an der
Gesamtbevölkerung errechnet.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005
in Kraft; es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2006 außer Kraft.

Artikel 6

Ermächtigung zur 
Neubekanntmachung

Die Ministerin oder der Minister der
Finanzen wird ermächtigt, das Finanzaus-
gleichsgesetz und das Gesetz über den
Hessischen Investitionsfonds in der sich
aus diesem Gesetz ergebenden Fassung
in neuer Paragraphenfolge und mit neu-
em Datum bekannt zu machen und dabei
Unstimmigkeiten des Wortlautes zu besei-
tigen.
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Artikel 7

In-Kraft-Treten

Art. 4 Nr. 1 tritt am 1. Januar 2006 in
Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 
1. Januar 2005 in Kraft. 
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h
d e r  F i n a n z e n

We i m a r
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Artikel 11)

Änderung des 
Hessischen Hochschulgesetzes

Das Hessische Hochschulgesetz in der
Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I 
S. 374), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330)
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht erhält folgende
Fassung:

„Inhaltsübersicht

ERSTER ABSCHNITT

Grundlagen

§ 1 Rechtsstellung der Hochschu-
len

§ 2 Hochschulen des Landes

§ 3 Aufgaben aller Hochschulen

§ 4 Aufgaben einzelner Hochschu-
len

§ 5 Frauenförderung

§ 6 Selbstverwaltungs- und Auf-
tragsangelegenheiten 

§ 7 Freiheit von Kunst und Wis-
senschaft, Forschung, Lehre
und Studium

§ 8 Mitglieder und Angehörige

§ 9 Rechte und Pflichten der Mit-
glieder und Angehörigen

§ 10 Rechtsstellung der Mitglieder
von Gremien

§ 11 Beschlüsse

§ 12 Öffentlichkeit der Sitzungen

§ 13 Wahlen

§ 14 Wahlverfahren

§ 15 Zusammensetzung der Gremi-
en

ZWEITER ABSCHNITT

Studium, Lehre und Prüfungen

§ 16 Ziele des Studiums

§ 17 Studienreform

§ 18 Studienberatung

§ 19 Studienvorbereitung ausländi-
scher Studierender

§ 20 Studiengänge

§ 21 Weiterbildung

§ 22 Verwendung von Tieren

§ 23 Hochschulprüfungen

§ 24 Regelstudienzeit

§ 25 Prüfungsordnungen

§ 26 Studiengestaltung

§ 27 Vermittlung und Bewertung
des Lehrangebots

§ 28 Hochschulgrade

§ 29 Führung ausländischer Grade
und Titel

§ 30 Einstufungsprüfung

§ 31 Promotion

§ 32 Habilitation

§ 33 Außerplanmäßige Professur

§ 33a Entziehung von Graden und
Bezeichnungen

§ 34 Allgemeine Bestimmungen für
Prüfungsordnungen

DRITTER ABSCHNITT

Forschung

§ 35 Aufgaben der Forschung

§ 36 Forschungsprogramm, For-
schungsberichte und Bewer-
tung

§ 37 Forschung mit Mitteln Dritter

§ 38 Forschungsförderung

VIERTER ABSCHNITT

Organisation

§ 39 Satzungsrecht

§ 40 Senat

§ 41 Ausschüsse und Kommissionen

§ 42 Präsidium

§ 43 Erweitertes Präsidium

§ 44 Präsidentin oder Präsident

§ 45 Wahl und Ernennung, Abwahl
der Präsidentin oder des Präsi-
denten

§ 46 Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten

§ 47 Kanzlerin oder Kanzler

§ 48 Hochschulrat

§ 49 Fachbereich

§ 50 Fachbereichsrat

§ 51 Dekanat

§ 52 Dekanin oder Dekan

§ 53 Fachbereichsausschüsse und 
-kommissionen

§ 54 Wissenschaftliche Einrichtun-
gen und technische Einrich-
tungen

§ 55 Lehrerausbildung

§ 56 Informationsmanagement

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Drittes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes und anderer Gesetze

Vom 20. Dezember 2004

1) Ändert GVBl. II 70-205



FÜNFTER ABSCHNITT

Medizin

§ 57 Fachbereich Medizin

§ 58 Fachbereichsrat Medizin

§ 59 Dekanat des Fachbereichs Me-
dizin

§ 60 Ethikkommission

§ 61 Medizinische Zentren

§ 62 Lehrkrankenhäuser

SECHSTER ABSCHNITT

Die Studierenden

§ 63 Hochschulzugang

§ 64 Immatrikulation, Gasthörerin-
nen und Gasthörer

§ 64a Verwaltungskostenbeitrag

§ 65 Teilzeitstudium

§ 66 Versagung und Rücknahme
der Immatrikulation

§ 67 Rückmeldung, Beurlaubung
und Studiengangwechsel

§ 68 Exmatrikulation

SIEBTER ABSCHNITT

Personal

§ 69 Dienstvorgesetzte und Perso-
nalentscheidungen

§ 70 Professorinnen und Professoren

§ 71 Einstellungsvoraussetzungen

§ 72 Berufungsverfahren

§ 73 Akademische Rätinnen und
Räte auf Zeit

§ 74 Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren

§ 75 weggefallen

§ 76 weggefallen

§ 77 Wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter

§ 78 Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben

§ 79 Administrativ-technische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter

§ 80 Befristete Beschäftigungsver-
hältnisse

§ 81 Wahrnehmung der Dienstauf-
gaben

§ 82 Lehrverpflichtung

§ 83 Nebentätigkeit, Nutzungsent-
gelt

§ 84 Lehrbeauftragte

§ 85 Honorarprofessorinnen und 
-professoren

§ 85a Professorinnen und Professo-
ren ehrenhalber

§ 86 Vorübergehende Wahrneh-
mung von wissenschaftlichen
Aufgaben

§ 87 Studentische und wissen-
schaftliche Hilfskräfte

ACHTER ABSCHNITT

Strukturplanung, Haushalt, Aufsicht

§ 88 Struktur- und Entwicklungs-
planung

§ 89 Finanzwesen

§ 90 Vermögensverwaltung

§ 91 Verteilung der Mittel

§ 92 Berichtspflicht, Qualitätssiche-
rung

§ 93 Aufsicht

§ 94 Genehmigung und Anzeige-
pflicht

NEUNTER ABSCHNITT

Studentenschaft

§ 95 Studentenschaft

§ 96 Aufgaben der Studentenschaft

§ 97 Organe der Studentenschaft

§ 98 Fachschaften

§ 99 Haushalt

§ 100 Rechtsaufsicht

ZEHNTER ABSCHNITT

Nicht staatliche Hochschulen

§ 101 Genehmigungen

§ 102 Anerkennung

§ 103 Lehrende an nicht staatlichen
Hochschulen

§ 104 Honorarprofessorinnen und 
-professoren

§ 105 Staatliche Finanzhilfe

§ 106 Franchising

§ 107 Ordnungswidrigkeiten

ELFTER ABSCHNITT

Schlussbestimmungen

§ 108 Forschungsanstalt Geisenheim
am Rhein

§ 109 Staatliche Hochschule für Bil-
dende Künste in Frankfurt am
Main – Städelschule –

§ 110 Verträge mit den Kirchen und
Rechtsstellung der kirchlichen
theologischen Hochschulen

§ 111 Verleihungsform

§ 112 Fortbestehen und Aufhebung
bisherigen Rechts

§ 113 Gebührenfreiheit

§ 114 Ministerium

§ 115 Weiterbeschäftigung als Juni-
orprofessorin oder Juniorpro-
fessor

§ 116 Außer-Kraft-Treten“
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2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort „Ge-
samthochschule“ gestrichen.

b) In Abs. 2 werden hinter dem Wort
„Mitglieder“ die Worte „und mit
Zustimmung des Hochschulrats“
eingefügt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„Die Hochschulen erleichtern für
ihre Mitglieder die Vereinbarkeit
von Familie mit Studium, wissen-
schaftlicher Qualifikation oder Be-
ruf. Sie berücksichtigen die beson-
deren Bedürfnisse von Studieren-
den mit Kindern. Sie wirken darauf
hin, dass behinderte Studierende
in ihrem Studium nicht benachtei-
ligt werden und sie Angebote der
Hochschulen möglichst ohne frem-
de Hilfe in Anspruch nehmen kön-
nen. Sie fördern die sportlichen
und kulturellen Interessen ihrer
Mitglieder.“

b) Als neuer Abs. 5 wird eingefügt:

„(5) Die Hochschulen bleiben in
Verbindung zu ihren Absolventin-
nen und Absolventen und fördern
die Vereinigung Ehemaliger.“

c) Die bisherigen Abs. 5 bis 8 werden
die Abs. 6 bis 9.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird als Satz 2 ange-
fügt:

„Bei allen Vorschlägen und Ent-
scheidungen sind die geschlechts-
spezifischen Auswirkungen zu be-
rücksichtigen.“

b) Dem Abs. 3 wird als Satz 2 ange-
fügt:

„Für Frauenbeauftragte, die in ei-
nem befristeten Beschäftigungs-
verhältnis stehen, gilt § 80 Abs. 1
und 2 entsprechend.“

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„der Senat“ durch die Worte
„das Präsidium“ ersetzt.

bb) Als Satz 2 wird angefügt:

„Über Widersprüche gegen
Berufungsvorschläge der Fach-
bereiche entscheidet der Se-
nat.“

5. In § 6 Abs. 2 Nr. 1 werden nach dem
Wort „Vermögens“ die Worte „ein-
schließlich der Pflege des damit ver-
bundenen historischen Erbes“ einge-
fügt.

6. § 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Professorinnen und Profes-
soren, die Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren
(Professorengruppe),“

b) Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. die akademischen Rätinnen
und Räte auf Zeit und Lebens-
zeit, die übrigen wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die Lehrkräfte
für besondere Aufgaben und
die wissenschaftlichen Hilfs-
kräfte (wissenschaftliche Mit-
glieder),“

7. In § 12 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „Senat, Wahlversammlung und
Fachbereichsrat“ durch die Worte
„Senat und Fachbereichsrat“ ersetzt.

8. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „zur Wahlversammlung,“ gestri-
chen.

9. § 17 erhält folgende Fassung:

„§ 17

Studienreform

Die Hochschulen und ihre Mitglie-
der haben die ständige Aufgabe, In-
halte und Formen des Studiums im
Hinblick auf die Entwicklungen in
Wissenschaft und Kunst und die Ver-
änderungen in Gesellschaft und Be-
rufswelt zu überprüfen und zu refor-
mieren.“

10. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Die Abs. 4 und 5 werden gestri-
chen.

b) Abs. 6 wird Abs. 4 und erhält fol-
gende Fassung:

„(4) Durch Satzung des Senats
kann vorgesehen werden, dass für
Studienangebote mit besonderem
Betreuungsaufwand für graduierte
Bewerberinnen und Bewerber Ge-
bühren für die Mehrkosten erho-
ben werden. Gebühren für ein
Zweitstudium nach § 3 Abs. 3 des
Hessischen Studienguthabenge-
setzes vom 18. Dezember 2003
(GVBl. I S. 513) sind anzurech-
nen.“

c) Als neuer Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Wird ein Studiengang einge-
stellt, wird den Studierenden die
Möglichkeit eröffnet, das Studium
innerhalb der Regelstudienzeit ab-
zuschließen. Dies gilt nicht, wenn
das Weiterstudium in einem ver-
gleichbaren Studiengang einer an-
deren hessischen Hochschule auf-
grund der räumlichen Nähe oder
aus anderen Gründen zumutbar
ist.“
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11. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) In Studiengängen mit einer
Regelstudienzeit von mindestens
vier Jahren findet eine Zwischen-
prüfung statt, die studienbeglei-
tend abgenommen werden kann.
Der Übergang in das Hauptstudi-
um setzt in der Regel die erfolgrei-
che Ablegung einer Zwischenprü-
fung voraus.“

b) In Abs. 4 erhält Satz 1 folgende
Fassung:

„Die schriftliche Abschlussarbeit
und schriftliche Prüfungsleistun-
gen, die nicht mehr wiederholt
werden können, sind von zwei
Prüfenden zu bewerten.“

12. In § 24 Abs. 2 wird das Wort
„Studienordnung“ durch das Wort
„Studiengänge“ ersetzt.

13. § 25 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„die Anrechnung studienbeglei-
tender Leistungsnachweise und
die Benennung von Prüfungstei-
len, bei denen ein Freiversuch
möglich ist,“

b) Nr. 11 erhält folgende Fassung:

„11. die Folgen bei Nichteinhal-
tung der Fristen nach Nr. 5
und von Verstößen gegen
Prüfungsvorschriften,“

c) Als neue Nr. 14 wird angefügt:

„14. die Berücksichtigung der be-
sonderen Belange behinder-
ter Studierender zur Wah-
rung ihrer Chancengleich-
heit.“

14. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26

Studiengestaltung

(1) Die Struktur des Studiengangs
wird durch die Prüfungsordnung oder
eine andere Satzung geregelt. Die
Studienstruktur ist unter Anwendung
des europäischen Kredittransfer-Sys-
tems zu modularisieren.

(2) Die Satzung kann die Zulas-
sung zu Studienabschnitten, zu ein-
zelnen Veranstaltungen oder Modu-
len von bestimmten Voraussetzun-
gen, insbesondere dem Nachweis von
Studienleistungen, Kenntnissen und
Fähigkeiten oder dem Bestehen von
Prüfungen abhängig machen.

(3) Die Satzung legt fest, welche
besonderen Voraussetzungen vorlie-
gen müssen, um den Zugang zu ei-
nem Masterstudiengang zu eröff-
nen.“

15. § 27 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende
Fassung:

„Die Studierenden werden bis zum
Ende des ersten Studienjahres einem
Mitglied der Professorengruppe oder
einem wissenschaftlichen Mitglied
ihres Fachbereichs zur regelmäßigen
persönlichen Betreuung zugeordnet
(Mentorentätigkeit).“

16. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28

Hochschulgrade

(1) Aufgrund der Hochschulprü-
fung, mit der ein erster berufsqualifi-
zierender Abschluss erworben wird,
verleiht die Hochschule den Bache-
lorgrad. Aufgrund der Hochschulprü-
fung, mit der ein weiterer berufsqua-
lifizierender Abschluss erworben
wird, verleiht die Hochschule den
Mastergrad. Die Grade können auch
aufgrund einer staatlichen oder
kirchlichen Prüfung, mit der ein
Hochschulstudium abgeschlossen
wird, verliehen werden.

(2) Die Hochschule kann bei be-
sonderen Studiengestaltungen oder
aufgrund einer Vereinbarung mit ei-
ner ausländischen Hochschule in Prü-
fungsordnungen andere akademische
Grade vorsehen.

(3) Satzungen können vorsehen,
dass das Recht zur Verleihung eines
Hochschulgrades für Abschlüsse in
Studiengängen, die zusammen mit
ausländischen Hochschulen betrie-
ben werden, auf eine andere aner-
kannte Bildungseinrichtung des
Hochschulwesens übertragen wird.“

17. § 29 erhält folgende Fassung:

„§ 29

Führung ausländischer Grade 
und Titel

(1) Ein ausländischer Hochschul-
grad, der aufgrund eines nach dem
Recht des Herkunftslandes anerkann-
ten Hochschulabschlusses nach ei-
nem ordnungsgemäß durch Prüfung
abgeschlossenen Studium verliehen
worden und auch nach europäischem
Rechtsverständnis ein Hochschulgrad
ist, kann in der Form, in der er ver-
liehen wurde unter Angabe der ver-
leihenden Hochschule geführt wer-
den. Dabei kann die verliehene Form
transliteriert und die im Herkunfts-
land zugelassene oder allgemein üb-
liche Abkürzung geführt und eine
wörtliche Übersetzung in Klammern
hinzugefügt werden. Bei Graden aus
der Europäischen Union und der
Schweiz kann der Hinweis auf die
verleihende Hochschule entfallen.

(2) Ein ausländischer Ehrengrad,
der von einer nach dem Recht des
Herkunftslandes zur Verleihung be-
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rechtigten Hochschule oder anderen
Stelle verliehen wurde, kann nach
Maßgabe der für die Verleihung gel-
tenden Rechtsvorschriften in der ver-
liehenen Form unter Angabe der ver-
leihenden Stelle geführt werden.
Ausgeschlossen von der Führung
sind Ehrengrade, wenn die ausländi-
sche Institution kein Recht zur Verga-
be des entsprechenden Grades nach
Abs. 1 besitzt.

(3) Die Regelungen in Abs. 1 und
2 gelten entsprechend für Hochschul-
titel und Hochschultätigkeitsbezeich-
nungen (Titel).

(4) Die Ministerin oder der Minis-
ter für Wissenschaft und Kunst wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Vereinbarungen und Abkommen der
Bundesrepublik Deutschland mit an-
deren Staaten über Gleichwertigkei-
ten im Hochschulbereich und Verein-
barungen der Länder in der Bundes-
republik Deutschland, die Inhaber
ausländischer Grade und Titel abwei-
chend von den Abs. 1 bis 3 begünsti-
gen, in Landesrecht umzusetzen.

(5) Eine von den Abs. 1 bis 3 ab-
weichende Grad- und Titelführung ist
untersagt. Durch Titelkauf erworbene
Grade dürfen nicht geführt werden.
Wer einen Grad führt, hat auf Verlan-
gen einer Ordnungsbehörde die Be-
rechtigung hierzu urkundlich nach-
zuweisen.“

18. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Durch die Promotion wird ei-
ne besondere wissenschaftliche
Qualifikation nachgewiesen. Vo-
raussetzung zur Promotion ist in
der Regel ein abgeschlossenes
Hochschulstudium mit einer Re-
gelstudienzeit von mindestens acht
Semestern, ein Master-Abschluss
oder ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium in Verbindung mit
einer Eignungsfeststellung. Das
Verfahren der Eignungsfeststel-
lung ist in der Promotionsordnung
oder den Allgemeinen Bestim-
mungen für Prüfungsordnungen zu
regeln.“

b) In Abs. 4 werden die Sätze 2 bis 5
aufgehoben.

c) Als neuer Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Zur Heranbildung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses sol-
len die Hochschulen für Dokto-
randinnen und Doktoranden for-
schungsorientierte Studien anbie-
ten.“

19. § 32 Abs. 3 wird aufgehoben.

20. § 33 erhält folgende Fassung:

„§ 33

Außerplanmäßige Professur

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die sich nach der Promoti-
on mindestens sechs Jahre in For-
schung und Lehre bewährt haben
und habilitiert sind oder eine Junior-
professur innehatten, kann die Lei-
tung der Hochschule auf Vorschlag
des Fachbereichs und nach An-
hörung des Senats die Bezeichnung
„außerplanmäßige Professorin“ oder
„außerplanmäßiger Professor“ verlei-
hen. § 32 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.“

21. Als neuer § 33a wird eingefügt:

„§ 33a

Entziehung von Graden und 
Bezeichnungen

Aufgrund dieses Gesetzes verlie-
hene Grade und Bezeichnungen sol-
len entzogen werden, wenn sie durch
Täuschung erworben wurden oder
nach ihrer Verleihung alte oder neue
Tatsachen bekannt werden, die ihre
Verleihung ausgeschlossen hätten.“

22. Der bisherige § 33 wird § 34 und er-
hält in Satz 1 folgende Fassung:

„Die Hochschulen erlassen Allgemei-
ne Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen (Bachelor-, Master-, Habilita-
tions- und Promotionsordnungen).“

23. Die bisherigen §§ 34 und 35 werden
§§ 35 und 36.

24. Der bisherige § 36 wird § 37 und wie
folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) Forschungsvorhaben nach
Abs. 1, die in der Hochschule
durchgeführt werden, werden auf
Antrag des Mitglieds, das das Vor-
haben durchführen will, von der
Präsidentin oder dem Präsidenten
in dienstrechtlicher und vom Präsi-
dium in organisatorischer Hinsicht
überprüft.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6
und erhält folgende Fassung:

„(6) Abs. 1 bis 5 gelten für künst-
lerische Entwicklungsvorhaben
entsprechend.“

25. Der bisherige § 37 wird § 38.

26. Der bisherige § 38 wird § 39 und er-
hält folgende Fassung:
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„§ 39

Satzungsrecht

(1) Der Senat gibt der Hochschule
mit der Mehrheit seiner Mitglieder
eine Grundordnung.

(2) Die Grundordnung kann zur
Erprobung neuer Organisationsmo-
delle und Steuerungssysteme, die
insbesondere der Beschleunigung
und Vereinfachung des Entschei-
dungsprozesses, der Leistungsorien-
tierung, der Professionalisierung der
Verwaltung sowie der Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit dienen, von
diesem Abschnitt abweichende Rege-
lungen vorsehen (Experimentierklau-
sel).

(3) Die Grundordnung kann die
Aufgaben der Studentenschaft und
ihre Organisationsstruktur abwei-
chend vom Neunten Abschnitt re-
geln. Die Geltungsdauer der Bestim-
mungen ist zu befristen; ihre Auswir-
kungen sind zu evaluieren.

(4) Die übrigen Satzungen der
Hochschulen werden vom Senat, dem
Präsidium oder den Fachbereichsrä-
ten beschlossen.

(5) Satzungen der Hochschule und
der Studentenschaft werden im
Staatsanzeiger veröffentlicht; das
Präsidium kann beschließen, dass sie
stattdessen in der Hochschulzeitung
veröffentlicht werden. Benutzungs-
und andere Anstaltsordnungen wer-
den durch Aushang in der betroffe-
nen Hochschuleinrichtung für die
Dauer von zwei Wochen veröffent-
licht.“

27. Der bisherige § 39 wird § 40 und wie
folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. Entscheidung über For-
schungs- und Entwick-
lungsschwerpunkte,“.

bb) Nr. 4 wird gestrichen.

cc) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4
und erhält folgende Fassung:

„Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses,“.

dd) Nr. 6 wird gestrichen.

ee) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 5.

ff) Als neue Nr. 6 wird eingefügt:

„6. Stellungnahme zur Ent-
wicklungsplanung der
Hochschule und zur Ein-
führung und Aufhebung
von Studiengängen,“.

gg) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 7.

hh) Als neue Nr. 8 wird eingefügt:

„8. Stellungnahme zur Gliede-
rung der Hochschule in
Fachbereiche,“.

ii) Die bisherige Nr. 9 wird 
Nr. 10, die bisherige Nr. 10
wird Nr. 9.

kk) Nr. 11 erhält folgende Fas-
sung:

„11. Stellungnahme zum
Frauenförderplan, Ent-
scheidung über Wider-
sprüche der Frauenbe-
auftragten bei Beru-
fungsvorschlägen,“

ll) Nr. 12 erhält folgende Fas-
sung:

„12. Mitwirkung bei der Be-
stellung der Mitglieder
des Präsidiums,“

mm) Nr. 13 wird gestrichen.

nn) Die bisherigen Nr. 14 bis 16
werden Nr. 13 bis 15.

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Der Senat kann für die Krite-
rien der Gewährung von Leis-
tungsbezügen der Professorinnen
und Professoren der Besoldungs-
ordnung W für besondere Leistun-
gen in Forschung, Lehre und
Kunst, Weiterbildung und Nach-
wuchsförderung sowie für die Er-
mittlung dieser Leistungen
Grundsätze beschließen.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und erhält folgende Fassung:

„(4) Mitglieder des Senats sind:

1. Neun Mitglieder der Professo-
rengruppe,

2. drei Studierende an Universitä-
ten,

fünf Studierende an Fach- und
Kunsthochschulen,

3. drei wissenschaftliche Mitglie-
der an Universitäten,

ein wissenschaftliches Mitglied an
Fach- und Kunsthochschulen,

4. zwei administrativ-technische
Mitglieder.

Für die Durchführung einer Wahl
oder Abwahl nach den §§ 45 und
46 gehören dem Senat auch die
Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter stimmberechtigt an. Die Zahl
der Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter darf die Zahl der Mitglie-
der der jeweiligen Gruppe nach
Satz 1 nicht übersteigen.“

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5
und erhält folgende Fassung:

„(5) Die Mitglieder des Präsidi-
ums gehören dem Senat mit bera-
tender Stimme an. Der Senat kann
mit der Mehrheit seiner Mitglieder
beschließen, dass weitere Perso-
nen dem Senat mit beratender
Stimme angehören.“

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.
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28. § 41 wird aufgehoben.

29. Der bisherige § 40 wird § 41.

30. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Das Präsidium entscheidet
über die Entwicklungsplanung der
Hochschule, schließt Zielverein-
barungen ab, weist die Budgets zu,
stellt die Wirtschaftsplanung auf
und stimmt den Strukturplänen
der Fachbereiche zu.“

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Das Präsidium entscheidet
nach Anhörung oder auf Vorschlag
der Fachbereiche und nach Stel-
lungnahme des Senats über die
Einführung und Aufhebung von
Studiengängen. Es entscheidet
nach Stellungnahme des Senats
über die Einrichtung und Aufhe-
bung der Fachbereiche, über die
Einrichtung und Aufhebung der
wissenschaftlichen und techni-
schen Einrichtungen im Benehmen
mit den betroffenen Fachberei-
chen, bei zentralen Einrichtungen
nach Stellungnahme des Senats.“

c) Als neuer Abs. 7 wird eingefügt:

„(7) Das Präsidium entscheidet
über die Leistungsbezüge der Pro-
fessorinnen und Professoren. Über
Leistungsbezüge aus Anlass von
Berufungs- und Bleibeverhand-
lungen entscheidet das Präsidium
im Einvernehmen mit dem Deka-
nat, wenn das Budget des Fachbe-
reichs zusätzlich belastet wird.“

d) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8.

31. In § 43 Abs. 1 Satz 2 werden nach
dem Wort „Frauenbeauftragte“ ein
Komma und die Worte „die Vertrau-
ensperson der Schwerbehinderten“
eingefügt.

32. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Stelle wird öffentlich
ausgeschrieben. Der Senat wählt
die Präsidentin oder den Präsiden-
ten mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder in geheimer Wahl. Die
Amtszeit beträgt sechs Jahre; Wie-
derwahl ist zulässig. Der Senat
erörtert die in die engere Wahl ge-
kommenen Bewerbungen mit dem
Ministerium; die Wahl bedarf des-
sen Bestätigung.“

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„der Wahlversammlung“ durch
die Worte „des Senats“ ersetzt.

bb) Als Satz 2 wird eingefügt: „Ein
Antrag auf Abwahl kann nur

mit Zustimmung des Hoch-
schulrats gestellt werden.“

33. § 46 erhält folgende Fassung:

a) In Abs. 1 wird Satz 2 gestrichen. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Vizepräsidentinnen und
Vizepräsidenten werden auf Vor-
schlag der Präsidentin oder des
Präsidenten vom Senat aus dem
Kreis der Mitglieder der Hoch-
schule für mindestens drei Jahre
gewählt. Eine Vizepräsidentin oder
ein Vizepräsident kann hauptbe-
ruflich tätig sein; die Amtszeit be-
trägt fünf Jahre, wählbar sind auch
Bewerberinnen und Bewerber, die
nicht der Hochschule angehören.
Für hauptberufliche Vizepräsiden-
tinnen und Vizepräsidenten gilt 
§ 45 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 3 bis 5 entsprechend. Wieder-
wahl ist zulässig.“

33a.§ 47 Abs. 3 wird folgender Satz ange-
fügt:

„§ 45 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend.“

34. § 48 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird nach Satz 2 einge-
fügt:

„Der Hochschulrat beteiligt sich
entsprechend § 90 Abs. 2 an der
Verwaltung des Eigenvermögens
der Hochschule.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „der Wahlversamm-
lung“ werden durch die Worte
„dem Senat“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Ein Antrag auf Abwahl der
Präsidentin oder des Präsiden-
ten bedarf der Zustimmung
des Hochschulrats.“

35. § 50 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Fachbereichsrat berät Ange-
legenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung des Fachbereichs.“

b) Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„7. Entscheidungen nach § 32,
Vorschläge nach § 33 sowie
Beauftragungen nach § 8 
Abs. 4“,

36. § 51 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Dekanin oder der Dekan
wird vom Fachbereichsrat aus dem
Kreis der dem Fachbereich angehö-
renden Professorinnen und Professo-
ren gewählt. Der Wahlvorschlag be-
darf der Zustimmung der Präsidentin
oder des Präsidenten.“
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37. In § 53 Abs. 1 erhält Satz 1 folgende
Fassung:

„Zur Vorbereitung eines Berufungs-
vorschlags setzt das Dekanat im Ein-
vernehmen mit der Präsidentin oder
dem Präsidenten eine Berufungskom-
mission ein, der entsprechend der
Aufgabenstellung der zu besetzen-
den Professur auch Mitglieder aus
anderen Fachbereichen oder auswär-
tige Mitglieder angehören.“

38. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Qualifikation für ein Stu-
dium, das zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss führt,
wird nachgewiesen durch:

1. die allgemeine Hochschulreife,

2. die fachgebundene Hochschul-
reife,

3. die Fachhochschulreife,

4. die Meisterprüfung.

Der Nachweis nach Nr. 1 oder 4
berechtigt zum Studium an allen
Hochschulen, der Nachweis nach
Nr. 2 in der entsprechenden Fach-
richtung, der Nachweis nach Nr. 3
zu einem Studium an einer Fach-
hochschule oder in einem gestuf-
ten Studiengang an einer Univer-
sität. Andere Bildungsnachweise
berechtigen zum Studium, wenn
sie gleichwertig sind. Hierüber
entscheidet bei inländischen
Nachweisen das Kultusministeri-
um, im Übrigen das Ministerium;
es kann die Zuständigkeit auf die
Hochschulen übertragen. Das
Nähere wird durch Verwaltungs-
vorschrift geregelt.“

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Durch Satzung soll festge-
legt werden, welche studien-
gangspezifischen Fähigkeiten und
Kenntnisse neben der Hochschul-
reife zu Beginn des Studiums
nachgewiesen werden müssen.
Die Satzung kann vorsehen, dass
vor der Einschreibung geprüft
wird, ob die studiengangspezifi-
schen Fähigkeiten und Kenntnisse
vorliegen. Die Hochschule kann
Studienbewerberinnen und -be-
werber mit dem Vorbehalt ein-
schreiben, dass innerhalb der ers-
ten beiden Semester der Nachweis
nach Satz 1 geführt oder ein in der
Prüfungsordnung vorgesehener
Leistungsnachweis erbracht wird.
Bei festgestellter hervorragender
wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Begabung kann auf eine
Hochschulzugangsberechtigung
für den betreffenden Studiengang
verzichtet werden, sofern er mit ei-
ner Hochschulprüfung abgeschlos-
sen wird. Bei Bewerberinnen und
Bewerbern ohne deutsche Hoch-

schulreife oder einen gleichwerti-
gen Bildungsnachweis kann der
Hochschulzugang vom Bestehen
eines Eignungstests abhängig ge-
macht werden.“

c) Als neuer Abs. 5 wird eingefügt:

„(5) Die Hochschule kann beson-
ders begabten Schülerinnen und
Schülern die Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen
gestatten. Die Studienzeiten und
dabei erbrachte Prüfungsleistun-
gen werden auf Antrag aner-
kannt.“

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6
und erhält folgende Fassung:

„(6) Die Ministerin oder der Mi-
nister für Wissenschaft und Kunst
regelt durch Rechtsverordnung
den Hochschulzugang für Bewer-
berinnen und Bewerber mit abge-
schlossener Berufsausbildung oder
einer sonstigen geeigneten Vorbil-
dung.“

39. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort
„Bewerber“ die Worte „die erfor-
derliche Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht besitzt oder“ ein-
gefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Als neue Nr. 3 wird eingefügt:

„3. den Nachweis über die Be-
zahlung fälliger Beiträge
und Gebühren nicht er-
bringt.“

bb) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4.

cc) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 5
und erhält folgende Fassung:

„5. Berufspraxis oder beson-
dere Kenntnisse und
Fähigkeiten, die nach der
Satzung zu Beginn des
Studiums vorhanden sein
müssen, nicht nachweist,“

dd) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6
und erhält folgende Fassung:

„6. in dem Studiengang eine
für die Fortsetzung des
Studiums erforderliche
Studien- oder Prüfungs-
leistung endgültig nicht
erbracht hat.“

40. § 68 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. bei der Rückmeldung den
Nachweis über die bezahlten
Beiträge für das Studenten-
werk, die Studentenschaft und
die Verwaltungskosten nicht
erbringen oder die Zahlung
fälliger Gebühren nicht nach-
weisen,“

b) Nr. 6 erhält folgende Fassung:
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„6. eine für die Fortsetzung des
Studiums erforderliche Stu-
dien- oder Prüfungsleistung
endgültig nicht erbracht ha-
ben.“

41. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Das Angestelltenverhältnis
kann unbefristet oder befristet, das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
oder auf Zeit begründet werden.
Die Dauer des Beamtenverhältnis-
ses auf Zeit beträgt drei oder sechs
Jahre. Das auf drei Jahre befristete
Beamtenverhältnis kann einmal
um weitere drei Jahre verlängert
werden.“

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Entfristung einer befris-
teten Beschäftigung und die Um-
wandlung eines Beamtenverhält-
nisses auf Zeit in ein Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit ist möglich,
wenn in der Ausschreibung der
Stelle auf die Umwandlungs- oder
Entfristungsmöglichkeit hingewie-
sen worden ist und vor Ende der
Beschäftigung die Leistungen be-
gutachtet worden sind. Das Ver-
fahren der Begutachtung richtet
sich nach den Regeln für den Be-
rufungsvorschlag.“

c) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Bei der ersten Berufung auf
eine Professur sollen Bewerberin-
nen und Bewerber in der Regel be-
fristet beschäftigt werden; Abs. 5
findet Anwendung. Ausnahmen
sind insbesondere zulässig, wenn
eine mindestens sechsjährige
hauptberufliche wissenschaftliche
oder künstlerische Tätigkeit an ei-
ner Hochschule vorausgegangen
ist.“

d) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7
und wie folgt geändert:

Satz 3 erhält folgende Fassung:

„An künstlerischen Fachbereichen
kann das Arbeitsverhältnis einen
geringeren Umfang haben und ne-
benberuflich wahrgenommen wer-
den.“

e) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8.

42. § 72 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „Stellen“
durch die Worte „Professuren und
Juniorprofessuren“ ersetzt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Fachbereich stellt aus
dem Kreis der Bewerberinnen und
Bewerber die Berufungsliste auf;
im begründeten Ausnahmefall
kann eine Person vorgeschlagen
werden, die sich nicht beworben
hat. Der Berufungsvorschlag ist zu
begründen; er soll drei Namen ent-

halten, ihm sollen zwei verglei-
chende Gutachten auswärtiger
Fachleute beigefügt sein. Den Ruf
erteilt die Präsidentin oder der Prä-
sident, bei unbefristeten Besetzun-
gen oder Entfristungen im Einver-
nehmen mit dem Ministerium. Die
Präsidentin oder der Präsident ist
bei der Ruferteilung an die in der
Berufungsliste angegebene Rei-
henfolge nicht gebunden.“

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei der Berufung können
Mitglieder der eigenen Hochschu-
le nur in begründeten Ausnahme-
fällen berücksichtigt werden. Juni-
orprofessorinnen und Juniorprofes-
soren der eigenen Hochschule
können dann berücksichtigt wer-
den, wenn sie nach ihrer Promoti-
on die Hochschule gewechselt hat-
ten oder mindestens drei Jahre
außerhalb der berufenden Hoch-
schule wissenschaftlich tätig ge-
wesen sind. Professorinnen und
Professoren der Bundesbesol-
dungsgruppe W 2 können an der-
selben Hochschule nicht nach W 3
berufen werden.“

43. § 73 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende
Fassung:

„§ 73

Akademische Rätinnen und 
Räte auf Zeit“

b) In Abs. 1 und Abs. 2 werden die
Worte „wissenschaftlichen Assis-
tentinnen und Assistenten“ durch
die Worte „akademischen Rätin-
nen und Räte auf Zeit“ ersetzt.

c) In Abs. 3 werden die Worte „wis-
senschaftliche Assistentinnen und
Assistenten“ durch die Worte
„akademische Rätinnen und Räte
auf Zeit“ ersetzt.

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„wissenschaftlichen Assisten-
tinnen und Assistenten“ durch
die Worte „akademischen
Rätinnen und Räte auf Zeit“
ersetzt. Die Worte „als Ange-
stellte“ werden gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Worte
„Das Arbeitsverhältnis“ durch
die Worte „Die Anstellung“
und das Wort „seinem“ durch
das Wort „ihrem“ ersetzt.

cc) In Satz 5 werden die Worte
„wissenschaftliche Assistentin
oder Assistent“ durch die Wor-
te „akademische Rätin oder
akademischer Rat auf Zeit“ er-
setzt.

e) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„Die Ernennung akademischer
Oberrätinnen und Oberräte setzt

474 Nr. 23 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2004



voraus, dass sie den Nachweis
nach Abs. 5 erbracht haben oder
eine vergleichbare Qualifikation
vorliegt.“

f) Abs. 7 wird aufgehoben.

44. § 74 erhält folgende Fassung:

„§ 74

Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren

(1) Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren nehmen die Aufgaben
von Professorinnen und Professoren
mit dem Ziel wahr, sich für eine Le-
benszeitprofessur zu qualifizieren; ih-
re Aufgaben in der Lehre sind zu-
gunsten der eigenverantwortlichen
Forschung entsprechend zu verrin-
gern.

(2) Einstellungsvoraussetzungen
für Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren sind neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzun-
gen:

1. ein abgeschlossenes Hochschul-
studium,

2. pädagogische Eignung,

3. besondere Befähigung zu wissen-
schaftlicher Arbeit, die in der Re-
gel durch die herausragende Qua-
lität einer Promotion nachgewie-
sen wird.

Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren mit ärztlichen, zahnärztli-
chen oder tierärztlichen Aufgaben
sollen zusätzlich die Anerkennung
als Fachärztin oder Facharzt nach-
weisen, soweit für das betreffende
Fachgebiet nach Landesrecht eine
entsprechende Weiterbildung vorge-
sehen ist. § 71 Abs. 4 findet Anwen-
dung.

(3) Die Promotions- und Beschäfti-
gungsphase vor Beginn der Junior-
professur soll grundsätzlich sechs
Jahre, in der Medizin neun Jahre
nicht überschreiten.

(4) Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren werden für die Dauer
von drei Jahren beschäftigt. Das An-
gestellten- oder Beamtenverhältnis
soll mit ihrer Zustimmung spätestens
vier Monate vor seinem Ablauf um
weitere drei Jahre verlängert werden,
wenn sie sich in Forschung und Leh-
re weiterqualifiziert haben. Die Ent-
scheidung trifft die Leitung der Hoch-
schule auf Vorschlag des Dekanats.
Juniorprofessorinnen und -professo-
ren, die sich nicht bewährt haben,
können ein weiteres Jahr beschäftigt
werden, eine weitere Verlängerung
ist abgesehen von den Fällen des 
§ 80 nicht zulässig. Eine erneute Ein-
stellung als Juniorprofessorin oder
Juniorprofessor ist ausgeschlossen.“

45. Die §§ 75 und 76 werden aufgeho-
ben.

46. In § 80 Abs. 3 Satz 1 werden nach
den Worten „Beamtenverhältnis auf
Zeit“ die Worte „an einer Hochschule
des Landes“ eingefügt.

47. § 85 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Leitung der Hochschule
kann auf Vorschlag des Fachbereichs
nach Anhörung des Senats Personen,
die besondere Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den in der Berufspraxis oder beson-
dere künstlerische Leistungen er-
bracht haben, eine Honorarprofessur
übertragen; sie führen die akademi-
sche Bezeichnung „Professorin“ oder
„Professor“.“

48. Als neuer § 85a wird eingefügt:

„§ 85a

Professorinnen und Professoren 
ehrenhalber

Die Landesregierung kann Perso-
nen, die sich in besonderer Weise um
Wissenschaft oder Kunst verdient ge-
macht haben, auf Vorschlag des Mi-
nisteriums den Ehrentitel „Professo-
rin“ oder „Professor“ verleihen.“

49. § 90 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Eigenvermögen ist selbst-
verantwortlich zu verwalten. Er-
tragsüberschüsse aus der Verwaltung
des Eigenvermögens verbleiben der
Hochschule unbeschränkt zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Über die Ver-
waltung des Eigenvermögens der
Körperschaft ist dem Hochschulrat
jährlich zu berichten. Seiner Zustim-
mung bedarf die Verfügung über
dingliche Rechte und die Annahme
von Zuwendungen, die Aufwendun-
gen zur Folge haben, für die der Er-
trag der Zuwendung nicht ausreicht.“

50. § 94 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 werden die Worte „Dip-
lom- und Magisterordnungen“
durch die Worte „Bachelor- und
Masterprüfungsordnungen“ er-
setzt.

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„Beim Ministerium anzuzeigen
sind die Studienordnungen und
die Geschäftsordnung für die Gre-
mien. Die Satzungen treten drei
Monate nach ihrer Anzeige in
Kraft, wenn das Ministerium nicht
innerhalb dieser Frist Änderungen
verlangt, Abs. 2 gilt entspre-
chend.“

51. § 95 wird wie folgt geändert:

Als neuer Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Der vom Studentenparlament
festgesetzte Betrag wird von der für
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die Hochschule zuständigen Kasse in
voller Höhe eingezogen, wenn sich
bei der vorausgegangenen Wahl zu
der Studentenschaft mindestens 25
vom Hundert der Wahlberechtigten
beteiligt haben. Bei einer geringeren
Wahlbeteiligung werden zunächst
die Aufwendungen für das Semester-
ticket bei der Bemessung des Bei-
trags berücksichtigt. Der verbleiben-
de Teil der festgesetzten Beiträge
verringert sich um 75 vom Hundert
bei einer Wahlbeteiligung von nicht
mehr als 10 vom Hundert. Er erhöht
sich um 5 vom Hundert mit jedem
Prozentpunkt einer höheren Wahl-
beteiligung.“

52. In § 101 Abs. 1 Satz 2 werden die
Worte „ist zu erteilen“ durch die
Worte „darf nur erteilt werden“ er-
setzt.

53. § 102 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Mit der Anerkennung erhält
die Hochschule das Recht, auf pri-
vatrechtlicher Grundlage einen Stu-
dien- und Prüfungsbetrieb durchzu-
führen, der mit einem akademischen
Grad abschließt; § 28 gilt entspre-
chend. Der Studiengang und der ver-
liehene Grad bedürfen der Akkredi-
tierung durch eine von dem Akkredi-
tierungsrat anerkannten Einrichtung
oder der Genehmigung des Ministeri-
ums. Vor der Aufnahme des Studien-
betriebs in einem neuen Studiengang
ist das Ministerium zu unterrichten;
es kann Auflagen erteilen.“

54. In § 104 werden die Worte „Honorar-
professorin“ und „Honorarprofessor“
durch die Worte „Professorin“ und
„Professor“ ersetzt.

55. § 106 erhält folgende Fassung:

„§ 106

Franchising

Akademische Grade, die aufgrund
von Hochschulausbildungen im Rah-
men von Franchise-Verträgen erwor-
ben wurden, dürfen nur geführt wer-
den, wenn sowohl der Franchisege-
ber als auch der Franchisenehmer
nach nationalem Recht eine Hoch-
schule oder Bildungseinrichtung mit
gleichwertigem Niveau darstellt und
die für die Qualitätssicherung zustän-
digen Stellen des jeweiligen Sitzlan-
des entsprechend beteiligt wurden.“

56. § 107 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt.

bb) Als Nr. 4 wird eingefügt:

„4. akademische Grade ver-
leiht, ohne hierzu auf-

grund gesetzlicher Rege-
lungen ermächtigt zu
sein.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ordnungswidrigkeiten nach
Abs. 1 Nr. 1 und 3 können mit ei-
ner Geldbuße bis zu 25 000 Euro,
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1
Nr. 2 und 4 mit einer Geldbuße bis
zu 5 000 Euro geahndet werden.“

57. § 112 Abs. 2 wird aufgehoben.

58. § 115 erhält folgende Fassung:

„§ 115

Weiterbeschäftigung als Juniorpro-
fessorin oder Juniorprofessor

An der Hochschule tätige Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler,
die im Rahmen der Förderung von
Forschernachwuchsgruppen einge-
stellt wurden, können auf Antrag als
Juniorprofessorinnen und -professo-
ren weiterbeschäftigt oder in ein ent-
sprechendes Amt übernommen wer-
den, wenn sie sich in Forschung und
Lehre weiterqualifiziert haben. Die
Amts- oder Beschäftigungszeit be-
trägt sechs Jahre; die bisherigen Be-
schäftigungszeiten sind anzurech-
nen.“

59. § 116 erhält folgende Fassung:

„§ 116

Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2009 außer Kraft.“

Artikel 2

Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt,
das Hessische Hochschulgesetz in der
sich aus diesem Gesetz ergebenden Fas-
sung in neuer Paragraphenfolge und mit
neuem Datum bekannt zu machen und
dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu
beseitigen.

Artikel 32)

Änderung des Hessischen Besoldungsge-
setzes

Das Hessische Besoldungsgesetz in der
Fassung vom 25. Februar 1998 (GVBl. I
S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom
29. November 2004 (GVBl. I S. 330), wird
wie folgt geändert:

1. Nach § 2 werden als §§ 2a und 2b ein-
gefügt:
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„§ 2a

Besoldung der Professorinnen und Pro-
fessoren sowie des hauptberuflichen
Leitungspersonals an Hochschulen

(1) Die Ämter der Professorinnen
und Professoren an Hochschulen wer-
den nach Maßgabe des Haushalts den
Besoldungsgruppen W 2 oder W 3 der
Bundesbesoldungsordnung W zuge-
ordnet.

(2) Die Ämter der Präsidentinnen
und Präsidenten sowie der hauptberuf-
lichen Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten an den Hochschulen des
Landes und der Kanzlerinnen und
Kanzler an einer Universität werden
der Besoldungsgruppe W 3 der Bun-
desbesoldungsordnung W zugeordnet.
Im Übrigen werden die Ämter der
Kanzlerinnen und Kanzler der Besol-
dungsgruppe W 2 der Bundesbesol-
dungsordnung W zugeordnet. Den
Amtsbezeichnungen ist jeweils ein Zu-
satz beizufügen, der auf die Hochschu-
le hinweist, welcher der Amtsinhaber
angehört. Die in den Besoldungsord-
nungen A und B des Hessischen Besol-
dungsgesetzes geregelten Einstufun-
gen der Leitungsfunktionen an den
Verwaltungsfachhochschulen bleiben
von Satz 1 und Satz 2 unberührt.

(3) Die Ministerin oder der Minister
für Wissenschaft und Kunst wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit der
Ministerin oder dem Minister des In-
nern und für Sport durch Rechtsver-
ordnung die Voraussetzungen und die
Kriterien für die Vergabe von Leis-
tungsbezügen nach § 33 des Bundes-
besoldungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. August 2002
(BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. April 2004 (BGBl. I 
S. 630), zu bestimmen. Insbesondere
sind das Vergabeverfahren, die Zu-
ständigkeit für die Vergabe, die Vor-
aussetzungen und die Kriterien der
Vergabe, die Ruhegehaltfähigkeit der
Leistungsbezüge und deren Teilnahme
an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen zu regeln. In der Verord-
nung sind auch nähere Bestimmungen
über die Voraussetzungen und das
Verfahren für die Gewährung von For-
schungs- und Lehrzulagen nach § 35
Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
und Verfahren und Zuständigkeiten
für die Übertragung eines Amtes der
Besoldungsgruppen W 2 oder W 3 des
Bundesbesoldungsgesetzes auf Profes-
sorinnen und Professoren in Ämtern
der Besoldungsordnung C nach § 77
Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
zu treffen.

(4) Die Ministerin oder der Minister
des Innern und für Sport wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der Ministe-
rin oder dem Minister der Finanzen
und der Ministerin oder dem Minister
der Justiz durch Rechtsverordnung Re-
gelungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 für
den Bereich der Verwaltungsfachhoch-
schule zu treffen.

§ 2b

Bestimmung des Besoldungsdurch-
schnitts

(1) Die für die Bemessung des Ge-
samtbetrags der Leistungsbezüge
maßgebenden durchschnittlichen Be-
soldungsausgaben (Besoldungsdurch-
schnitt) nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesbesoldungsgesetzes werden für
das Jahr 2001 im Bereich der Fach-
hochschulen auf 60 000 Euro und im
Bereich der Universitäten auf 71 000
Euro festgestellt.

(2) Das Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst wird ermächtigt, den
nach dem 31. Dezember 2004 jeweils
maßgebenden Besoldungsdurchschnitt
unter Berücksichtigung von Änderun-
gen nach § 34 Abs. 2 Satz 2 und 3 des
Bundesbesoldungsgesetzes im Einver-
nehmen mit dem Ministerium des In-
nern und für Sport  bekannt zu ma-
chen.“

2. Die Anlage I zum Hessischen Besol-
dungsgesetz wird wie folgt geändert:

a) In der Besoldungsgruppe A 15 wer-
den bei der Amtsbezeichnung
„Kanzler“ der Funktionszusatz

„– der Fachhochschule Fulda –“

und die Amtsbezeichnung

„Kanzler einer Kunsthochschule“

gestrichen.

b) In der Besoldungsgruppe A 16 wird
die Amtsbezeichnung „Kanzler

– der Fachhochschule Darmstadt –

– der Fachhochschule Frankfurt
am Main –

– der Fachhochschule Gießen-
Friedberg -

– der Fachhochschule Wiesbaden –“

gestrichen.

c) In der Besoldungsgruppe B 2 wer-
den die Amtsbezeichnungen

„Präsident der Fachhochschule
Fulda“,

„Präsident

– der Hochschule für Musik und
darstellende Kunst Frankfurt am
Main,

– der Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main“

gestrichen.

d) In der Besoldungsgruppe B 3 wer-
den die Amtsbezeichnungen

„Kanzler

– der Universität Gesamthochschu-
le Kassel –

– der Technischen Universität
Darmstadt –

– der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main –
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– der Justus Liebig-Universität
Gießen –

– der Philipps-Universität Marburg –“,

„Präsident

– der Fachhochschule Darmstadt –

– der Fachhochschule Frankfurt am
Main –

– der Fachhochschule Gießen-Fried-
berg –

– der Fachhochschule Wiesbaden –“

gestrichen.

e) In der Besoldungsgruppe B 7 wer-
den die Amtsbezeichnungen

„Präsident der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am
Main“,

„Präsident der Justus Liebig-Uni-
versität Gießen“,

„Präsident der Philipps-Universität
Marburg“,

„Präsident der Technischen Univer-
sität Darmstadt“,

„Präsident der Universität Gesamt-
hochschule Kassel“

gestrichen.

3. In den Anhang zu den Hessischen Be-
soldungsordnungen – Künftig wegfal-
lende Ämter und Amtsbezeichnungen
– werden aufgenommen:

a) in der Besoldungsgruppe A 15 die
Amtsbezeichnungen „Kanzler

– der Fachhochschule Fulda –“,

– „Kanzler einer Kunsthochschule“,

b) in der Besoldungsgruppe A 16 die
Amtsbezeichnung „Kanzler

– der Fachhochschule Darmstadt –

– der Fachhochschule Frankfurt am
Main –

– der Fachhochschule Gießen-Fried-
berg –

– der Fachhochschule Wiesbaden –“,

c) die Besoldungsgruppe B 2 mit den
Amtsbezeichnungen

„Präsident der Fachhochschule
Fulda“,

„Präsident

– der Hochschule für Musik und
darstellende Kunst Frankfurt am
Main,

– der Hochschule für Gestaltung Of-
fenbach am Main“,

d) die Besoldungsgruppe B 3 mit den
Amtsbezeichnungen „Kanzler

– der Universität Gesamthochschule
Kassel –

– der Technischen Universität Darm-
stadt –

– der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main –

– der Justus Liebig-Universität
Gießen –

– der Philipps-Universität Marburg –“,

„Präsident

– der Fachhochschule Darmstadt –

– der Fachhochschule Frankfurt am
Main –

– der Fachhochschule Gießen-Fried-
berg –

– der Fachhochschule Wiesbaden –“,

e) die Besoldungsgruppe B 7 mit den
Amtsbezeichnungen

„Präsident der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am
Main“,

„Präsident der Justus Liebig-Uni-
versität Gießen“,

„Präsident der Philipps-Universität
Marburg“,

„Präsident der Technischen Univer-
sität Darmstadt“,

„Präsident der Universität Gesamt-
hochschule Kassel“.

Artikel 43)

Änderung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes

§ 97 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes vom 24. März 1988 (GVBl. I
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetze
vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I S. 494,
513), erhält folgende Fassung:

„§ 97

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwen-
dung auf Professoren und Juniorprofesso-
ren an einer Hochschule des Landes. 

(2) Für die wissenschaftlichen Mitglie-
der einer Hochschule gilt § 3 Abs. 2 nicht.
Sie bilden neben den in § 3 Abs. 2 ge-
nannten Gruppen eine weitere Gruppe.

(3) Bei der Einstellung befristet oder
auf Zeit zu beschäftigender wissenschaft-
licher Mitglieder findet eine Mitbestim-
mung des Personalrats nach § 77 Abs. 1
Nr. 1a und Nr. 2a nicht statt.

(4) Bilden die Beschäftigten einer
Dienststelle nach Abs. 2 mehr als drei
Gruppen, so erhöht sich die Zahl der Mit-
glieder des Personalrats (§ 12 Abs. 3), so-
weit das zur Anwendung von § 13 Abs. 3
erforderlich ist.“

Artikel 54)

Änderung des 
Hessischen Beamtengesetzes

Das Hessische Beamtengesetz in der
Fassung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I 
S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom
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18. Dezember 2003 (GVBl. I S. 494), wird
wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Sollen Hochschullehrer oder wissen-
schaftliche Mitglieder einer Hochschu-
le in ein Beamtenverhältnis berufen
werden, so können Ausnahmen auch
aus anderen Gründen zugelassen wer-
den.“

2. § 199 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„Professoren und Hochschul-
dozenten“ durch die Worte
„Hochschullehrer (Professoren
und Juniorprofessoren)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 und 4 werden die
Worte „Professoren und Hoch-
schuldozenten“ durch das Wort
„Hochschullehrer“ ersetzt.

cc) In Satz 5 werden die Worte
„Professoren und Hochschuldo-
zenten“ durch das Wort „Hoch-
schullehrern“ ersetzt.

dd) In Satz 6 wird das Wort „Hoch-
schuldozenten“ durch das Wort
„Hochschullehrern“ ersetzt.

b) In Abs. 2 werden die Worte „Profes-
soren und Hochschuldozenten“
durch das Wort „Hochschullehrer“
ersetzt.

c) In Abs. 3 werden die Worte „Ober-
ingenieure sowie auf Wissenschaftli-
che und künstlerische Assistenten“
durch die Worte „Akademische Räte
und Oberräte“ ersetzt.

3. In § 201 wird die Angabe „C 2 oder 
C 3“ durch die Angabe „W 2 oder 
W 3“ ersetzt.

Artikel 65)

Änderung der Ernennungsverordnung

§ 1 der Ernennungsverordnung vom
22. Januar 1991 (GVBl. I S. 25), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 8. De-
zember 2000 (GVBl. I S. 526):

1. In Abs. 1 wird der Buchst. C durch den
Buchst. W ersetzt.

2. In Abs. 3 wird die Angabe „C 2“ durch
die Angabe „W 3“ ersetzt.

Artikel 76)

Änderung des Gesetzes über die staatli-
che Anerkennung  von Berufsakademien

Das Gesetz über die staatliche Aner-
kennung von Berufsakademien vom 
12. Juni 2001 (GVBl. I S. 268) wird wie

folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird Satz 2 aufgehoben.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

2. Nach § 4 wird als § 4a eingefügt:

„§ 4a

Bachelor

Aufgrund einer bestandenen Ab-
schlussprüfung in einem akkreditier-
ten Bachelor-Studiengang verleiht die
Berufsakademie den Grad eines „Ba-
chelor of Engineering“ oder eines „Ba-
chelor of Arts“.“

3. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Berufsbezeichnungen

(1) Aufgrund der bestandenen Ab-
schlussprüfung verleiht die Berufsaka-
demie ein Diplom mit dem Zusatz „Be-
rufsakademie (BA)“ mit Angabe der
Fachrichtung.

(2) Für die Führung von Berufsbe-
zeichnungen oder Graden, die von Be-
rufsakademien oder vergleichbaren
Einrichtungen außerhalb Hessens ver-
liehen worden sind, gelten die hoch-
schulrechtlichen Bestimmungen über
die Führung ausländischer Grade ent-
sprechend.“

4. § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Für Absolventinnen und Absol-
venten eines Ausbildungsgangs, der
mit einer Berufsbezeichnung nach § 5
abschließt, sollen die Fachhochschu-
len, die Hochschulen des Landes sind,
Studienangebote vorsehen, die den Er-
werb eines berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses nach zwei Se-
mestern ermöglichen.“

Artikel 87)

Änderung des Gesetzes über die 
staatliche Anerkennung von Sozial-

arbeitern und Sozialpädagogen

Das Gesetz über die staatliche Aner-
kennung von Sozialarbeitern und Sozial-
pädagogen vom 18. Dezember 1990
(GVBl. I S. 721), geändert durch Gesetz
vom 26. Juni 2000 (GVBl. I S. 326), wird
wie folgt geändert:

1. Das Gesetz erhält folgende Über-
schrift:

„Gesetz über die staatliche Anerken-
nung von Sozialarbeiterinnen und -ar-
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beitern, Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen sowie Heilpädagoginnen
und -pädagogen“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Wer an einer Hochschule des
Landes oder einer staatlich aner-
kannten Hochschule in Hessen in
einem Studiengang des Sozialwe-
sens oder der Heilpädagogik die
Abschlussprüfung bestanden und
die erforderliche berufliche Eignung
in einem mit einem Kolloquium er-
folgreich abgeschlossenen einjähri-
gen Berufspraktikum nachgewiesen
hat (zweiphasige Ausbildung), er-
hält auf Antrag die Berechtigung,
entsprechend dem jeweils verliehe-
nen Hochschulgrad die Bezeich-
nung

„Staatlich anerkannter Sozialarbei-
ter“/

„Staatlich anerkannte Sozialarbeite-
rin“,

„Staatlich anerkannter Sozial-
pädagoge“/

„Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin“

oder

„Staatlich anerkannter Heilpädago-
ge“/

„Staatlich anerkannte Heilpädago-
gin“

zu führen.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Wer das Studium an einer der
in Abs. 1 genannten Hochschulen in
einem Studiengang des Sozialwe-
sens oder der Heilpädagogik jeweils
mit integrierten Praxisphasen, die
unter Berücksichtigung des gesam-
ten Studienablaufs nach Inhalt und
Dauer den Anforderungen des Be-
rufspraktikums nach Abs. 1 gleich-
wertig sind, erfolgreich abgeschlos-
sen hat (einphasige Ausbildung), er-
hält auf Antrag die Berechtigung,
entsprechend dem jeweils verliehe-
nen Hochschulgrad die Berufsbe-
zeichnung

„Staatlich anerkannter Sozialarbei-
ter“/

„Staatlich anerkannte Sozialarbeite-
rin“,

„Staatlich anerkannter Sozial-
pädagoge“/

„Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin“

oder

„Staatlich anerkannter Heilpädago-
ge“/

„Staatlich anerkannte Heilpädago-
gin“

zu führen.“

3. In § 2 Abs. 1 wird das Wort „Diplom-
prüfung“ durch das Wort „Abschluss-
prüfung“ ersetzt.

3a.Als neuer § 2a wird eingefügt:

„§ 2a

Staatliche Anerkennung bei einer im
Ausland erworbenen Ausbildung

Wer über keinen deutschen Hoch-
schulabschluss verfügt, aber eine
gleichwertige Ausbildung sowie die
erforderliche berufliche Eignung nach
§ 1 nachweist und in Hessen mit ers-
tem Wohnsitz gemeldet ist, kann auf
Antrag die staatliche Anerkennung er-
halten. Das Nähere und die Zuständig-
keit für die Entscheidung über den
Antrag regelt die Ministerin oder der
Minister für Wissenschaft und Kunst
durch Rechtsverordnung.“

4. § 3 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Die staatliche Anerkennung ist zu
versagen, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller wegen einer
vorsätzlich begangenen Straftat
rechtskräftig verurteilt worden ist und
sich dadurch die Nichteignung zur
Ausübung des Berufs einer Sozialar-
beiterin oder eines Sozialarbeiters, ei-
ner Sozialpädagogin oder eines Sozi-
alpädagogen oder einer Heilpädago-
gin oder eines Heilpädagogen ergibt.“

Artikel 98)

Änderung des Gesetzes zum 
Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen
und dem Land Rheinland-Pfalz über die
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

§ 4 des Gesetzes zum Staatsvertrag
zwischen dem Land Hessen und dem
Land Rheinland-Pfalz über die For-
schungsanstalt Geisenheim am Rhein
vom 17. Dezember 1987 (GVBl. I S. 235)
erhält folgende Fassung:

„§ 4

(1) Der Direktor der Forschungsanstalt
wird im Benehmen mit der Fachhoch-
schule Wiesbaden und mit Zustimmung
des Verwaltungsrats bestellt; er muss die
Einstellungsvoraussetzungen für Profes-
soren erfüllen. Seine Amtszeit beträgt
sechs Jahre. Eine Wiederbestellung ist
möglich. § 45 Abs. 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes gilt entsprechend.

(2) Ist der Direktor nicht Beamter auf
Lebenszeit des Landes, kann er nach Ab-
lauf der Amtszeit auf seinen Antrag und
nach Stellungnahme des Senats der Fach-
hochschule Wiesbaden als Professor der
Hochschule und der Forschungsanstalt
weiterbeschäftigt werden.
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(3) Tritt der Direktor vor dem Ende sei-
ner Amtszeit nach mindestens dreijähri-
ger Amtsdauer von seinem Amt zurück,
kann entsprechend Abs. 2 verfahren wer-
den.“

Artikel 10

Übergangsvorschrift

Die am Tage des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes vorhandenen Präsidentinnen

und Präsidenten, Kanzlerinnen und Kanz-
ler verbleiben in ihren bisherigen Äm-
tern, soweit sie nicht auf ihren Antrag in
ein Amt der Besoldungsgruppe W 2 oder
W 3 überführt werden. 

Artikel 11

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach sei-
ner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s
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Artikel 11)

Hessisches Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen 

(Hessisches Behinderten-
Gleichstellungsgesetz – HessBGG)

Inhaltsübersicht

A b s c h n i t t  1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gesetzesziel

§ 2 Behinderung

§ 3 Barrierefreiheit

§ 4 Benachteiligung

A b s c h n i t t  2

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

§ 5 Frauen mit Behinderungen 

§ 6 Gemeinsame Erziehung und Bildung
in öffentlichen Einrichtungen

§ 7 Wohnen von Menschen mit Behin-
derungen

§ 8 Gebärdensprache und andere Kom-
munikationshilfen

A b s c h n i t t  3

Verpflichtung zur Gleichstellung 
und Barrierefreiheit

§ 9 Benachteiligungsverbot

§ 10 Herstellung von Barrierefreiheit in
den Bereichen Bau und Verkehr

§ 11 Recht auf Verwendung von Gebär-
densprache oder anderen Kommuni-
kationshilfen

§ 12 Gestaltung von Bescheiden und Vor-
drucken

§ 13 Kostentragung für Stimmzettelscha-
blonen

§ 14 Barrierefreie Informationstechnik

§ 15 Barrierefreie Medien

A b s c h n i t t  4

Rechtsbehelfe

§ 16 Rechtsschutz durch Verbände

§ 17 Verbandsklagerecht

A b s c h n i t t  5

Die oder der Beauftragte der 
Hessischen Landesregierung für 
Menschen mit Behinderungen

§ 18 Amt der oder des Behindertenbeauf-
tragten der Hessischen Landesregie-
rung

A b s c h n i t t  6

§ 19 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

A b s c h n i t t  1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Gesetzesziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benach-
teiligung von Menschen mit Behinderun-
gen zu beseitigen und zu verhindern so-
wie die gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen am Leben
in der Gesellschaft zu gewährleisten und
ihnen eine selbstbestimmte Lebens-
führung zu ermöglichen. Dabei wird be-
sonderen Bedürfnissen Rechnung getra-
gen.

§ 2

Behinderung

Menschen sind behindert, wenn ihre
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate von dem für das Lebensalter typi-
schen Zustand abweicht und daher ihre
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt ist.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Gesetz 
zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen und zur Änderung anderer Gesetze 
(Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz – HessBGG)

Vom 20. Dezember 2004
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§ 3

Barrierefreiheit

(1) Barrierefrei sind bauliche und sons-
tige Anlagen, Verkehrsmittel, technische
Gebrauchsgegenstände, Systeme der In-
formationsverarbeitung, akustische und
visuelle Informationsquellen und Kommu-
nikationseinrichtungen sowie andere ge-
staltete Lebensbereiche, wenn sie für
Menschen mit Behinderungen in der all-
gemein üblichen Weise ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne
fremde Hilfe zugänglich und nutzbar
sind.

(2) Zur Herstellung der Barrierefrei-
heit können, soweit nicht besondere ge-
setzliche oder verordnungsrechtliche Vor-
schriften entgegenstehen, Zielvereinba-
rungen zwischen Landesverbänden von
Menschen mit Behinderungen einerseits
und kommunalen Körperschaften, deren
Verbänden und Unternehmen anderer-
seits für ihren jeweiligen sachlichen und
räumlichen Organisations- oder Tätig-
keitsbereich getroffen werden. Soweit
Landesverbände nicht vorhanden sind,
können auch örtliche Verbände mit kom-
munalen Körperschaften sowie deren
Verbände Zielvereinbarungen für ihren
jeweiligen sachlichen und räumlichen
Organisations- oder Tätigkeitsbereich
treffen.

(3) Zielvereinbarungen zur Herstel-
lung von Barrierefreiheit enthalten insbe-
sondere

1. die Bestimmung der Vereinbarungs-
partner und sonstige Regelungen zum
Geltungsbereich und zur Geltungs-
dauer,

2. die Festlegung von Mindestbedingun-
gen darüber, wie gestaltete Lebensbe-
reiche künftig zu verändern sind, um
dem Anspruch von Menschen mit Be-
hinderungen auf Zugang und Nutzung
zu genügen,

3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur
Erfüllung der festgelegten Mindestbe-
dingungen.

(4) Die Verhandlungen über Zielver-
einbarungen sind innerhalb von vier Wo-
chen nach deren Anzeige gegenüber dem
Vereinbarungspartner aufzunehmen. Ver-
handlungen können nicht für den Gel-
tungsbereich und die Geltungsdauer ei-
ner bereits zustande gekommenen Ziel-
vereinbarung geführt werden. Dies gilt
auch in Bezug auf diejenigen, die einer
zustande gekommenen Zielvereinbarung
ohne Einschränkung aller Rechte und
Pflichten beigetreten sind.

(5) Die oder der Landesbeauftragte für
Menschen mit Behinderungen führt ein
Zielvereinbarungsregister, in das der Ab-
schluss, die Änderung und die Aufhe-
bung von Zielvereinbarungen eingetra-
gen werden. Der die Zielvereinbarung
abschließende Verband ist verpflichtet,
die erforderlichen Anzeigen nach Satz 1
in informationstechnisch erfassbarer Form
zu übermitteln.

§ 4

Benachteiligung

Eine Benachteiligung liegt vor, wenn
Menschen mit und ohne Behinderungen
ohne zwingenden Grund unterschiedlich
behandelt werden und dadurch Men-
schen mit Behinderungen in der gleichbe-
rechtigten Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft unmittelbar oder mittelbar be-
einträchtigt werden.

A b s c h n i t t  2

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

§ 5

Frauen mit Behinderungen

Zur Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern sind die
besonderen Belange von Frauen mit Be-
hinderungen zu berücksichtigen und be-
stehende Benachteiligungen zu beseiti-
gen. Dabei sind besondere Maßnahmen
zur Förderung der tatsächlichen Durch-
setzung der Gleichberechtigung von
Frauen mit Behinderungen und zur Be-
seitigung bestehender Benachteiligungen
zulässig und nach Möglichkeit durchzu-
führen.

§ 6

Gemeinsame Erziehung und Bildung 
in öffentlichen Einrichtungen

Öffentliche Einrichtungen zur Erzie-
hung und Bildung in Hessen fördern die
selbstbestimmte und gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit und ohne Be-
hinderung am Leben der Gesellschaft und
bieten ihnen gemeinsame Lern- und Le-
bensfelder. Das Nähere regeln die jewei-
ligen Landesgesetze.

§ 7

Wohnen von Menschen 
mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen soll im
Rahmen der individuellen Hilfeplanung
ihren Wünschen entsprechend die Mög-
lichkeit gegeben werden, auch bei wach-
sendem Hilfebedarf in dem ihnen ver-
trauten Wohnumfeld zu verbleiben. Dies
gilt auch für Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen.

§ 8

Gebärdensprache und 
andere Kommunikationshilfen

(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist
als eigenständige Sprache anerkannt.

(2) Lautsprachbegleitende Gebärden
sind als Kommunikationsform der deut-
schen Sprache anerkannt.

(3) Hörbehinderte Menschen (Gehörlo-
se, Ertaubte und Schwerhörige) und
sprachbehinderte Menschen haben nach
Maßgabe der einschlägigen Gesetze das
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Recht, die Deutsche Gebärdensprache
oder lautsprachbegleitende Gebärden zu
verwenden. Soweit sie sich nicht in Deut-
scher Gebärdensprache oder mit laut-
sprachbegleitenden Gebärden verständi-
gen, haben sie nach Maßgabe der ein-
schlägigen Gesetze das Recht, andere ge-
eignete Kommunikationshilfen zu ver-
wenden.

A b s c h n i t t  3

Verpflichtung zur Gleichstellung 

und Barrierefreiheit

§ 9

Benachteiligungsverbot

(1) Das Land, seine Behörden und
Dienststellen sowie die seiner Aufsicht
unterliegenden Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts
mit Ausnahme der kommunalen Gebiets-
körperschaften sind im Rahmen ihrer ge-
setzlichen oder satzungsmäßigen Aufga-
ben verpflichtet, aktiv auf das Erreichen
der Ziele nach § 1 hinzuwirken. Für den
Hessischen Rundfunk und die Hessische
Landesanstalt für privaten Rundfunk gilt
§ 15. Vereinigungen, Einrichtungen und
Unternehmen, deren Anteile sich unmit-
telbar oder mittelbar ganz oder überwie-
gend im Eigentum des Landes befinden,
sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
die Ziele des § 1 berücksichtigen. In Be-
reichen bestehender Benachteiligungen
von Menschen mit Behinderungen ge-
genüber Menschen ohne Behinderungen
sind besondere Maßnahmen zum Abbau
und zur Beseitigung dieser Benachteili-
gungen zulässig.

(2) Die kommunalen Gebietskörper-
schaften, ihre Behörden und Dienststellen
sowie die sonstigen Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, an denen sie maßgeblich beteiligt
sind, haben zu prüfen, ob sie im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten
die Ziele dieses Gesetzes bei ihren Planun-
gen und Maßnahmen umsetzen können.

(3) Ein Träger öffentlicher Gewalt 
im Sinne des Abs. 1 Satz 1 darf Men-
schen mit Behinderungen nicht benach-
teiligen.

(4) Besondere Benachteiligungsverbo-
te zugunsten von Menschen mit Behinde-
rungen in anderen Rechtsvorschriften
bleiben unberührt.

§ 10

Herstellung von Barrierefreiheit 
in den Bereichen Bau und Verkehr

(1) Neubauten sowie große Um- oder
Erweiterungsbauten der Behörden, Ge-
richte oder sonstigen öffentlichen Stellen
des Landes Hessen sowie entsprechende
Bauten der sonstigen der Aufsicht des Lan-
des Hessen unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mit Aus-
nahme der kommunalen Gebietskörper-
schaften sollen entsprechend den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik im
Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkei-
ten barrierefrei gestaltet werden. Bereits
bestehende Bauten sind entsprechend
schrittweise mit dem Ziel einer möglichst
weitreichenden Barrierefreiheit zu gestal-
ten. Ausnahmen von Satz 1 sind bei
großen Um- und Erweiterungsbauten
zulässig, wenn die Anforderungen nur
mit einem unverhältnismäßigen Mehrauf-
wand erfüllt werden können oder eine
andere Lösung in gleichem Maße die An-
forderungen an die Barrierefreiheit erfüllt.
Die Regelungen der Hessischen Bauord-
nung bleiben unberührt.

(2) Die Anforderungen an die Barriere-
freiheit sonstiger baulicher oder anderer
Anlagen, öffentlicher Wege, Plätze und
Straßen sowie öffentlich zugänglicher
Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel
im öffentlichen Personennahverkehr rich-
ten sich nach den für den jeweiligen Be-
reich gültigen Rechtsvorschriften.

§ 11

Recht auf Verwendung von 
Gebärdensprache oder anderen 

Kommunikationshilfen

(1) Hör- oder sprachbehinderte Men-
schen haben nach Maßgabe der Rechts-
verordnung nach Abs. 2 das Recht, mit
Trägern öffentlicher Gewalt im Sinne des
§ 9 Abs. 1 Satz 1 in Deutscher Gebärden-
sprache, mit lautsprachbegleitenden Ge-
bärden oder über andere geeignete Kom-
munikationshilfen zu kommunizieren, so-
weit dies zur Wahrnehmung eigener
Rechte im Verwaltungsverfahren erfor-
derlich ist. Die Träger öffentlicher Gewalt
haben dafür auf Wunsch der Berechtigten
im notwendigen Umfang die Übersetzung
durch Gebärdensprachdolmetscherinnen
oder Gebärdensprachdolmetscher oder die
Verständigung mit anderen geeigneten
Kommunikationshilfen sicherzustellen und
die notwendigen Aufwendungen zu tra-
gen. Hör- oder sprachbehinderten Eltern
nicht hör- oder sprachbehinderter Kinder
werden nach Maßgabe der Rechtsverord-
nung nach Abs. 2 auf Antrag die notwen-
digen Aufwendungen für die Kommunika-
tion mit der Schule in deutscher Gebär-
densprache, mit lautsprachbegleitenden
Gebärden oder mittels anderer geeigneter
Kommunikationshilfen erstattet.

(2) Die Landesregierung bestimmt
durch Rechtsverordnung

1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf
Bereitstellung einer Gebärdensprach-
dolmetscherin oder eines Gebärden-
sprachdolmetschers oder anderer ge-
eigneter Kommunikationshilfen,

2. Art und Weise der Bereitstellung von
Gebärdensprachdolmetscherinnen oder
Gebärdensprachdolmetschern oder an-
deren geeigneten Hilfen für die Kom-
munikation zwischen hör- oder sprach-
behinderten Menschen und den Trä-
gern öffentlicher Gewalt,

3. die Grundsätze für eine angemessene
Vergütung oder eine Erstattung von
notwendigen Aufwendungen für die
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Dolmetscherdienste oder den Einsatz
anderer geeigneter Kommunikations-
hilfen und

4. welche Kommunikationsformen als an-
dere geeignete Kommunikationshilfen
im Sinne des Abs. 1 anzusehen sind.

§ 12

Gestaltung von Bescheiden 
und Vordrucken

(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne
des § 9 Abs. 1 Satz 1 haben bei der Ge-
staltung von schriftlichen Bescheiden,
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtli-
chen Verträgen und Vordrucken eine Be-
hinderung von Menschen zu berücksich-
tigen. Blinde und sehbehinderte Men-
schen können nach Maßgabe der Rechts-
verordnung nach Abs. 2 verlangen, 
dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtli-
che Verträge und Vordrucke ohne zusätz-
liche Kosten auch in einer für sie wahr-
nehmbaren Form zugänglich gemacht
werden, soweit dies zur Wahrnehmung
eigener Rechte im Verwaltungsverfahren
erforderlich ist.

(2) Die Landesregierung bestimmt
durch Rechtsverordnung, bei welchen
Anlässen und in welcher Art und Weise
die in Abs. 1 genannten Dokumente blin-
den und sehbehinderten Menschen zu-
gänglich gemacht werden.

§ 13

Kostentragung 
für Stimmzettelschablonen

Übernehmen Blindenvereine die Her-
stellung oder die Verteilung von Stimm-
zettelschablonen nach § 37 Abs. 3 der
Landeswahlordnung in der Fassung vom
26. Februar 1998 (GVBl. I S. 101, 167), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom ??. De-
zember 2004 (GVBl. I S. ???), oder nach 
§ 6 Abs. 2 Satz 3 der Stimmordnung vom
6. November 1990 (GVBl. I S. 613), zuletzt
geändert durch Gesetz vom ??. Dezember
2004 (GVBl. I S. ???), werden ihnen die
dadurch veranlassten notwendigen Aus-
gaben erstattet.

§ 14

Barrierefreie Informationstechnik

Träger öffentlicher Gewalt im Sinne
des § 9 Abs. 1 Satz 1 gestalten ihre Inter-
netauftritte und -angebote sowie die von
ihnen zur Verfügung gestellten grafischen
Programmoberflächen, die mit Mitteln der
Informationstechnik dargestellt werden,
nach Maßgabe der nach Satz 2 zu erlas-
senden Verordnung schrittweise tech-
nisch so, dass sie von Menschen mit 
Behinderungen grundsätzlich uneinge-
schränkt genutzt werden können. Die
Landesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung nach Maßgabe der techni-
schen, finanziellen und verwaltungsorga-
nisatorischen Möglichkeiten

1. die in den Geltungsbereich der Ver-
ordnung einzubeziehenden Gruppen
von Menschen mit Behinderungen,

2. die technischen Standards und 

3. die zu gestaltenden Bereiche und Ar-
ten amtlicher Informationen.

§ 15

Barrierefreie Medien

(1) Der Hessische Rundfunk soll die
Ziele des § 1 bei seinen Planungen und
Maßnahmen beachten. Hierzu sollen ins-
besondere Fernsehprogramme untertitelt
sowie mit Bildbeschreibungen für blinde,
erblindete und sehbehinderte Menschen
versehen werden. Die Intendantin oder
der Intendant des Hessischen Rundfunks
berichtet dem Rundfunkrat regelmäßig
über die getroffenen Maßnahmen.

(2) Die Hessische Landesanstalt für
privaten Rundfunk setzt sich dafür ein,
dass auch private Fernsehveranstalter im
Rahmen ihrer technischen und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten bei ihren Fernseh-
programmen Maßnahmen nach Abs. 1
Satz 2 ergreifen.

A b s c h n i t t  4

Rechtsbehelfe

§ 16

Rechtsschutz durch Verbände

Werden Menschen mit Behinderungen
in ihren Rechten aus § 9 Abs. 3, § 10 
Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 oder § 14
verletzt, können an ihrer Stelle und mit
ihrem Einverständnis die nach § 13 Abs. 3
des Behindertengleichstellungsgesetzes
vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468),
geändert durch Verordnung vom 25. No-
vember 2003 (BGBI. I S. 2304), anerkann-
ten Verbände sowie deren hessischen Lan-
desverbände, die nicht selbst am Verfahren
beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen.
Gleiches gilt bei Verstößen gegen Vor-
schriften des Landesrechts, die einen An-
spruch auf Herstellung von Barrierefreiheit
im Sinne des § 3 oder auf Verwendung von
Gebärdensprache oder anderen Kommuni-
kationshilfen im Sinne des § 8 Abs. 3 vorse-
hen. In diesen Fällen müssen alle Ver-
fahrensvoraussetzungen wie bei einem
Rechtsschutzersuchen durch den Menschen
mit Behinderungen selbst vorliegen.

§ 17

Verbandsklagerecht

(1) Ein nach § 13 Abs. 3 des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes anerkannter
Verband oder dessen hessischer Landes-
verband kann, ohne in seinen Rechten ver-
letzt zu sein, Klage nach Maßgabe der Ver-
waltungsgerichtsordnung oder des Sozial-
gerichtsgesetzes erheben auf Feststellung
eines Verstoßes durch Träger der öffentli-
chen Gewalt nach § 9 Abs. 1 Satz 1 gegen

1. das Benachteiligungsverbot des § 9
Abs. 3 und die Verpflichtung zur Her-
stellung der Barrierefreiheit nach § 10
Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1, §§ 13
oder 14, 
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2. die Vorschriften zur Herstellung der
Barrierefreiheit im Hessischen Straßen-
und Wegegesetz sowie im Gesetz über
den öffentlichen Personennahverkehr
in Hessen.

Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme
aufgrund einer Entscheidung in einem
verwaltungs- oder sozialgerichtlichen
Streitverfahren getroffen worden ist.

(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn
der Verband durch die Maßnahme in sei-
nem satzungsgemäßen Aufgabenbereich
berührt wird. Soweit ein Mensch mit Be-
hinderungen selbst seine Rechte durch ei-
ne Gestaltungs- oder Leistungsklage ver-
folgen kann oder hätte verfolgen können,
kann die Klage nach Abs. 1 nur erhoben
werden, wenn der Verband geltend
macht, dass es sich bei der Maßnahme
um einen Fall von allgemeiner Bedeutung
handelt. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle
vorliegt. Für Klagen nach Abs. 1 gelten die
Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwal-
tungsgerichtsordnung entsprechend mit
der Maßgabe, dass es eines Vorverfahrens
auch dann bedarf, wenn die angegriffene
Maßnahme von einer obersten Landes-
behörde erlassen worden ist.

A b s c h n i t t  5

Die oder der Beauftragte der 
Hessischen Landesregierung für 
Menschen mit Behinderungen

§ 18

Amt der oder des 
Behindertenbeauftragten der 
Hessischen Landesregierung

(1) Die Landesregierung beruft für die
Dauer der Wahlperiode des Landtags eine
Beauftragte oder einen Beauftragten für
die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen. Wiederberufung ist zulässig. Die
beauftragte Person ist unabhängig, wei-
sungsungebunden und ressortübergrei-
fend tätig. Sie kann von dem Amt vor Ab-
lauf der Amtszeit außer mit ihrem Einver-
ständnis nur abberufen werden, wenn die
Abberufung bei entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften über die Amtsent-
hebung von Richtern auf Lebenszeit ge-
rechtfertigt ist. Endet das Amt, nimmt bis
zur Neubestellung die Staatssekretärin
oder der Staatssekretär im Hessischen
Ministerium des Innern und für Sport die
Aufgaben wahr.

(2) Die beauftragte Person berät die
Landesregierung bei der Fortentwicklung
und Umsetzung der Behindertenpolitik.

1. Sie achtet im Zusammenwirken mit den
Schwerbehindertenvertretungen sowie
den Behindertenverbänden in Hessen
und deren Zusammenschlüssen auf 
die Einhaltung der Gleichstellungsver-
pflichtung nach diesem Gesetz.

2. Sie arbeitet hierzu mit dem Sozialmi-
nisterium insbesondere bei behinder-
tenspezifischen Anliegen zur berufli-

chen und gesellschaftlichen Integrati-
on von Menschen mit Behinderungen
zusammen.

3. Sie bearbeitet die Anregungen von
einzelnen Betroffenen, von Selbsthilfe-
gruppen, von Behindertenverbänden
und von kommunalen Behindertenbe-
auftragten.

4. Sie regt Maßnahmen zur verbesserten
Integration von Menschen mit Behin-
derungen an.

5. Sie wirkt durch geeignete Maßnahmen
darauf hin, dass das Land Hessen die
Beschäftigungspflicht nach den §§ 71
bis 76 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch erfüllt. Hierzu berät die be-
auftragte Person die Hessische Lan-
desregierung in allen Fragen der Aus-
bildung und Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen und initiiert und
begleitet Integrationsmaßnahmen in
der Landesverwaltung.

(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben
nach Abs. 2 beteiligen die obersten
Landesbehörden die beauftragte Person
rechtzeitig bei allen Gesetzes-, Verord-
nungs- und sonstigen wichtigen Vorha-
ben, soweit sie Belange von Menschen
mit Behinderungen behandeln oder
berühren.

(4) Die beauftragte Person unterrichtet
die Landesregierung und den Landtag re-
gelmäßig über ihre Tätigkeit. Der Bericht
hat Aussagen über die Wirksamkeit und
Umsetzung dieses Gesetzes zu enthalten.

(5) Die beauftragte Person der Hessi-
schen Landesregierung und ihre Dienst-
stelle sind dem Ministerium des Innern
und für Sport zugeordnet. Die für die Er-
füllung der Aufgaben notwendige Perso-
nal- und Sachausstattung ist durch das
Hessische Ministerium des Innern und für
Sport nach Maßgabe des Landeshaushalts
zur Verfügung zu stellen. Die beauftragte
Person ist ehrenamtlich tätig. Sie er-
hält eine Aufwandsentschädigung, deren
Höhe im Haushaltsplan festgelegt wird. 
§ 68 des Beamtenversorgungsgesetzes
findet entsprechende Anwendung.

(6) Die beauftragte Person hat, auch
nach Beendigung der Tätigkeit, über die
dabei bekannt gewordenen Angele-
genheiten Verschwiegenheit zu bewahren.
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstli-
chen Verkehr oder über Tatsachen, die of-
fenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen.

(7) Die beauftragte Person beteiligt die
Verbände, welche die Belange von Men-
schen mit Behinderungen fördern sowie
die kommunalen Behindertenbeauftrag-
ten in geeigneter Weise an ihrer Arbeit.

A b s c h n i t t  6

§ 19

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2009 außer Kraft.
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Artikel 22)

Änderung der Landeswahlordnung

Die Landeswahlordnung in der Fas-
sung vom 26. Februar 1998 (GVBl. I 
S. 101, 167), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 25. April 2002 (GVBl. I 
S. 110), wird wie folgt geändert:

1. § 37 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Muster der Stimmzettel werden
von den Kreiswahlleitern unverzüglich
nach ihrer Fertigstellung den Blinden-
vereinen, die ihre Bereitschaft zur Her-
stellung von Stimmzettelschablonen
erklärt haben, zur Verfügung gestellt.“

2. § 39 wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

2. Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Wahlräume sollen nach
den örtlichen Verhältnissen so aus-
gewählt und eingerichtet werden,
dass allen Wahlberechtigten, insbe-
sondere Menschen mit Behinde-
rungen und anderen Menschen mit
Mobilitätsbeeinträchtigungen, die
Teilnahme an der Wahl möglichst
erleichtert wird. Die Gemein-
debehörde teilt frühzeitig und in
geeigneter Weise mit, welche Wahl-
räume barrierefrei im Sinne des § 3
des Hessischen Behinderten-
Gleichstellungsgesetzes vom ??.
????????? ???? (GVBl. I S. ??.) sind.“

Artikel 33)

Änderung der Stimmordnung

§ 6 Abs. 2 der Stimmordnung vom 
6. November 1990 (GVBl. I S. 613), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 25. April
2002 (GVBl. I S. 110), wird folgender Satz
angefügt:

„Muster der Stimmzettel werden unver-
züglich nach ihrer Fertigstellung den
Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur
Herstellung von Stimmzettelschablonen
erklärt haben, zur Verfügung gestellt.“

Artikel 44)

Änderung der Kommunalwahlordnung

§ 29 der Kommunalwahlordnung in
der Fassung vom 26. März 2000 (GVBl. I
S. 198, 233), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 13. Januar 2004 (GVBl. I 
S. 42), wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

2. Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Wahlräume sollen nach
den örtlichen Verhältnissen so ausge-
wählt und eingerichtet werden, dass
allen Wahlberechtigten, insbesondere
Menschen mit Behinderungen und an-
deren Menschen mit Mobilitätsbe-
einträchtigungen, die Teilnahme an
der Wahl möglichst erleichtert wird.
Der Gemeindevorstand teilt frühzeitig
und in geeigneter Weise mit, welche
Wahlräume barrierefrei im Sinne des 
§ 3 des Hessischen Behinderten-
Gleichstellungsgesetzes vom ??. De-
zember 2004 (GVBl. I S. ???) sind.”

Artikel 5

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Verord-
nungen geändert werden, bleibt die Be-
fugnis der zuständigen Stellen, diese Ver-
ordnungen zu ändern oder aufzuheben,
unberührt.

Artikel 6

Übergangsbestimmung

(1) Für Direktwahlen und Bürgerent-
scheide, deren Wahl- oder Abstimmungs-
tag zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieses Gesetzes bereits bestimmt und öf-
fentlich bekannt gemacht worden ist, gilt
die Kommunalwahlordnung in der bisher
geltenden Fassung.

(2) Von der Verpflichtung nach Art. 1 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 kann bei zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens dieses Geset-
zes bereits geplanten oder begonnenen
Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten
längstens bis zum 31. Dezember 2005 
abgewichen werden, soweit die nachträg-
liche Berücksichtigung der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zur barrie-
refreien Gestaltung zu einem unverhält-
nismäßigen Mehraufwand führen würde.

(3) Die oder der zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Gesetzes bestellte
Landesbeauftragte für Menschen mit Be-
hinderungen gilt als Beauftragte oder Be-
auftragter der Hessischen Landesregie-
rung im Sinne des Art. 1 § 18 Abs. 1 für
die Dauer der laufenden Wahlperiode des
Landtags.

Artikel 7

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. 

2) Ändert GVBl. II 16-23
3) Ändert GVBl. II 16-31
4) Ändert GVBl. II 333-12

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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Artikel 11)

Hessisches Ausführungsgesetz 
zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

(HAG/SGB XII)

§ 1

Örtliche Träger der Sozialhilfe

(1) Örtliche Träger der Sozialhilfe nach
§ 3 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch sind die kreisfreien Städte und
die Landkreise; sie führen die Sozial-
hilfe als Selbstverwaltungsangelegenheit
durch.

(2) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe
erlassen den Widerspruchsbescheid nach
dem Sozialgerichtsgesetz.

§ 2

Sachliche Zuständigkeit des 
örtlichen Trägers der Sozialhilfe

(1) Der örtliche Träger der Sozialhilfe
ist abweichend von § 97 Abs. 3 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch sachlich zu-
ständig:

1. für die Leistungen nach dem Sechsten
bis Achten Kapitel des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, sofern diese
nicht in einer Einrichtung zur sta-
tionären oder teilstationären Betreu-
ung gewährt werden. Der überörtliche
Träger der Sozialhilfe nach § 3 ist sach-
lich zuständig bei Nichtsesshaften für
die Hilfen nach § 8 Nr. 1 und 3 bis 7
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
sowie für die jeweils gebotene Be-
ratung und Unterstützung außerhalb
einer Einrichtung zur stationären Be-
treuung, sofern die Hilfe zur Sesshaft-
machung bestimmt ist,

2. für die Leistungen nach dem Sechsten
bis Achten Kapitel des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch für Personen
mit Beginn des Kalendermonats, der
auf die Vollendung des 65. Lebensjah-
res folgt, wenn die Hilfe in einer Ein-
richtung zur stationären oder teil-
stationären Betreuung zu gewähren
ist. Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe ist für die Leistungen an Perso-
nen, bei denen besondere Lebensver-
hältnisse mit sozialen Schwierigkeiten
verbunden sind, zuständig, wenn es
erforderlich ist, die Hilfe in einer Ein-
richtung zur stationären oder zur teil-
stationären Betreuung zu gewähren,

3. für heilpädagogische Maßnahmen, die
Kindern in Kindertageseinrichtungen
gewährt werden,

4. für die Gewährung der Eingliede-
rungshilfe, Unterbringung und Versor-
gung von behinderten Menschen in
betreuten Wohnmöglichkeiten.

(2) Für Personen, die bei Vollendung
des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen in einer Einrich-
tung zur stationären Betreuung erhalten,
bleibt der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe zuständig.

(3) In den Fällen, in denen grundsiche-
rungsberechtigte Personen im Alter und
bei Erwerbsminderung Leistungen nach
den §§ 53 bis 55 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch in Einrichtungen zur
teilstationären Betreuung erhalten, sind
die örtlichen Träger der Sozialhilfe zu-
ständig. Für grundsicherungsberechtigte
Personen, für die der überörtliche Träger
der Sozialhilfe Leistungen nach dem
Sechsten Kapitel des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch in vollstationären Einrich-
tungen erbringt, ist dieser zugleich auch
für die Leistungen der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung zu-
ständig. Er ist auch für Personen zustän-
dig, die vollstationär betreut werden, das
65. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und denen Hilfe zur Pflege nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gewährt
wird. Durch Rechtsverordnung der Lan-
desregierung kann eine von Satz 1 bis 3
abweichende Zuständigkeit festgelegt
werden.

§ 3

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

(1) Überörtlicher Träger der Sozialhilfe
ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen;
er führt die Sozialhilfe als Selbstverwal-
tungsangelegenheit durch.

(2) Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass der
überörtliche Träger für weitere Aufgaben
der Sozialhilfe sachlich zuständig ist,
wenn eine überörtliche Wahrnehmung
dieser Aufgaben geboten ist.

(3) Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe erlässt den Widerspruchsbescheid
nach dem Sozialgerichtsgesetz.

§ 4

Heranziehung kreisangehöriger 
Gemeinden durch die Landkreise

(1) Die Landkreise können auf Antrag
kreisangehöriger Gemeinden mit mehr
als 5 000 Einwohnern bestimmen, dass
diese Gemeinden den Landkreisen als
örtlichen Trägern obliegende Aufgaben
ganz oder teilweise durchführen und da-
bei selbstständig entscheiden. Die Durch-

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Gesetz 
zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

und des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 
zur Änderung anderer sozialrechtlicher Vorschriften

Vom 20. Dezember 2004

1) GVBl. II 34-47
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führung aller Aufgaben soll in der Regel
nur Gemeinden mit mehr als 7 500 Ein-
wohnern übertragen werden. Die Land-
kreise können für die Durchführung der
Aufgaben Weisungen erteilen. Die Wei-
sungen sollen sich auf allgemeine Anord-
nungen beschränken und in der Regel
nicht in die Einzelausführung eingreifen. 

(2) Die dauerhafte Zusammenarbeit
mit dem zuständigen kommunalen Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch soll sicherge-
stellt werden; dies gilt entsprechend für
den örtlich zuständigen Landkreis als zu-
gelassenen kommunalen Träger nach 
§ 6a des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch.

(3) Über die Heranziehung von
kreisangehörigen Gemeinden beschließt
der Kreisausschuss; der Beschluss ist wie
eine Satzung (entsprechend § 5 Abs. 3
der Hessischen Landkreisordnung) öffent-
lich bekannt zu machen und dem für die
Sozialhilfe zuständigen Ministerium an-
zuzeigen.

(4) Die Heranziehung einer kreisan-
gehörigen Gemeinde ist auf deren Antrag
aufzuheben. Bei kreisangehörigen Ge-
meinden mit mehr als 50 000 Einwohnern
kann sie nur mit deren Zustimmung auf-
gehoben werden. Satz 2 gilt nicht, wenn
der zuständige Landkreis Aufgaben der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach
§ 6a des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch wahrnimmt oder die kreisangehöri-
ge Gemeinde nicht die Aufgaben nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch wahrnimmt. Abs. 2
und 3 gelten entsprechend. 

§ 5

Kostenträger

(1) Die Träger der Sozialhilfe tragen
die Kosten für die Aufgaben, die ihnen
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch, nach diesem Gesetz oder nach
einer Rechtsverordnung aufgrund dieser
Gesetze obliegen.

(2) Werden Aufgaben nach § 4 von
kreisangehörigen Gemeinden durchge-
führt, so hat der Landkreis die aufge-
wendeten Kosten zu erstatten. Verwal-
tungskosten werden nicht erstattet.

(3) Werden Aufgaben nach § 6 von ört-
lichen Trägern durchgeführt, gilt Abs. 2
entsprechend.

§ 6

Vorläufige Hilfeleistung

(1) Steht nicht fest, welcher Träger der
Sozialhilfe sachlich zuständig ist, hat der
örtliche Träger, in dessen Bereich die Hil-
fe suchende Person sich tatsächlich auf-
hält, bis zur Klärung der sachlichen Zu-
ständigkeit einzutreten. Das gilt auch,
wenn der überörtliche Träger nicht recht-
zeitig tätig werden kann, die Gewährung
der Hilfe aber keinen Aufschub duldet.
Der örtliche Träger hat den überörtlichen

Träger unverzüglich über seine Maßnah-
men zu unterrichten. Dieser hat die auf-
gewendeten Kosten zu erstatten.

(2) Die kreisangehörigen Gemeinden
haben vorläufig die unerlässlich notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, wenn der
Träger der Sozialhilfe nicht rechtzeitig
tätig werden kann, die Gewährung der
Hilfe aber keinen Aufschub duldet. Sie
haben den Träger der Sozialhilfe unver-
züglich über ihre Maßnahmen zu unter-
richten. Der Träger der Sozialhilfe hat die
aufgewendeten Kosten zu erstatten. 

§ 7

Kostenerstattung auf Landesebene

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung abweichen-
de Regelungen über die Kostenerstattung
nach den §§ 106 bis 111 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch zwischen den Trä-
gern der Sozialhilfe nach § 112 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu treffen.

(2) Über abweichende Regelungen
nach Abs. 1 soll zuvor mit den hessischen
kommunalen Spitzenverbänden und dem
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, so-
weit dieser hiervon betroffen ist, das Be-
nehmen hergestellt werden.

§ 8

Verfahrensbestimmungen

(1) Eine Anhörung nach § 116 Abs. 1
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
wird nicht durchgeführt.

(2) Eine Beteiligung von Dritten nach 
§ 116 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch findet nicht statt.

§ 9

Bestimmung der zuständigen Stelle

In den Landkreisen kann der Kreisaus-
schuss und in den kreisfreien Städten der
Magistrat die Aufgaben des Gesundheits-
amtes nach § 59 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch einer anderen Stelle über-
tragen.

§ 10

Ausgleich für die Mehrausgaben 
der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung

(1) Die dem Land nach § 34 Abs. 2 des
Wohngeldgesetzes in der Fassung vom
23. Januar 2002 (BGBI. I S. 475), geändert
durch Gesetz vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3022), zufließenden Bundes-
mittel werden an die Landkreise, die
kreisfreien Städte und den Landeswohl-
fahrtsverband als zuständige Stellen für
die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung weitergeleitet.

(2) Der Landeswohlfahrtsverband erhält
vorab fünf vom Hundert dieser Mittel.

(3) Vom Restbetrag wird je die Hälfte
der Mittel den Landkreisen und kreisfrei-
en Städten nach ihren Anteilen an der
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Zahl der Empfänger von Hilfe zum Le-
bensunterhalt außerhalb von Einrichtun-
gen im Lebensalter von 65 Jahren und äl-
ter sowie nach den Anteilen an der Bevöl-
kerung im Lebensalter von 65 Jahren und
älter – gewichtet nach dem örtlichen
Mietniveau – zugewiesen. Für die Ge-
wichtung ist die für das Gebiet des Emp-
fängers geltende Mietenstufe nach der
Anlage zu § 1 Abs. 4 der Wohngeldver-
ordnung  in der Fassung vom 19. Oktober
2001 (BGBl. I  S. 2723), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Dezember 2003
(BGBl. I S. 2954), in der Weise zugrunde
zu legen, dass ab der Mietenstufe 2 die
nach Satz 1 maßgebende Bevölkerungs-
zahl je Stufe um zehn vom Hundert er-
höht wird. Empfänger, für deren Gebiet
unterschiedliche Mietenstufen gelten,
werden mit einem gemischten Er-
höhungsfaktor berücksichtigt, der sich
aus dem Anteil der Bevölkerung je Mie-
tenstufe an der Gesamtbevölkerung er-
rechnet.

(4) Zur sachgerechten Weiterleitung
des auf das Land Hessen entfallenden
Festbetrages nach Abs. 1 kann unter
Berücksichtigung der den für die Grund-
sicherung zuständigen Stellen tatsächlich
entstehenden Mehrausgaben das für die
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung zuständige Ministerium
im Einvernehmen mit dem für die Fi-
nanzen zuständigen Ministerium durch
Rechtsverordnung einen von Abs. 2 und 3
abweichenden Verteilungsschlüssel fest-
legen. Die Rechtsverordnung soll die sta-
tistische Grundlage für die Verteilung be-
stimmen. Statistische Grundlage kann 
die amtliche Sozialhilfestatistik, die Sta-
tistik über die Grundsicherung nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder das
Ergebnis der Überprüfung nach § 34 
Abs. 2 des Wohngeldgesetzes sein. 

§ 11

Aufsicht

(1) Die Träger der Sozialhilfe unterlie-
gen der Rechtsaufsicht des Staates.

(2) Kommt ein Träger der Sozialhilfe
einer ihm nach diesem Gesetz obliegen-
den Verpflichtung nicht oder nicht ord-
nungsgemäß nach, so stellt die zustän-
dige Aufsichtsbehörde die Verpflichtung
fest. Zuständige Aufsichtsbehörde ist das
Regierungspräsidium, obere Aufsichts-
behörde das für die Sozialhilfe zuständige
Ministerium. 

(3) Für weitere Maßnahmen ist die
Kommunalaufsichtsbehörde zuständig.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 117 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch ist

1. in kreisfreien Städten und in Gemein-
den, die nach § 4 Abs. 1 Sozialhilfeauf-
gaben durchführen, der Gemeindevor-
stand,

2. in Landkreisen der Kreisausschuss und

3. beim Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen der Verwaltungsausschuss.

§ 13

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Kreisangehörigen Gemeinden, die
am 31. Dezember 2004 Aufgaben des ört-
lichen Trägers der Sozialhilfe nach § 4 des
Ausführungsgesetzes zum Bundessozial-
hilfegesetz in der Fassung vom 14. Okto-
ber 2002 (GVBl. I S. 642) wahrnehmen,
gelten ab dem 1. Januar 2005 die Aufga-
ben nach § 4 Abs. 1 als übertragen.

(2) Heranziehungen von örtlichen Trä-
gern der Sozialhilfe zur Durchführung
von Aufgaben nach § 5 Abs. 1 des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Bundes-
sozialhilfegesetz in der Fassung vom 
14. Oktober 2002 (GVBl. I S. 642), die am
31. Dezember 2004 Geltung hatten, gel-
ten fort. Werden Aufgaben des über-
örtlichen Trägers von örtlichen Trägern
durchgeführt, ist der Widerspruchsbe-
scheid nach dem Sozialgerichtsgesetz von
den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zu
erlassen.

(3) Nach Art. 1 § 97 Abs. 2 und Art. 68
Abs. 2 des Gesetzes zur Einordnung des
Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch
vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022)
ist bis zum 31. Dezember 2006  § 2 in fol-
gender Fassung anzuwenden:

„§ 2

Sachliche Zuständigkeit des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe

(1) Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe ist sachlich zuständig, soweit nicht
der örtliche Träger sachlich zuständig ist, 

1. für die Leistungen nach dem Sechsten
bis Neunten Kapitel des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch für die in § 53
Abs. 1 Satz 1 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch genannten Personen,
für Geisteskranke, Personen mit einer
sonstigen geistigen oder seelischen
Behinderung oder Störung, Anfalls-
kranke und Suchtkranke, wenn es we-
gen der Behinderung oder des Leidens
dieser Personen in Verbindung mit den
Besonderheiten des Einzelfalles erfor-
derlich ist, die Hilfe in einer Anstalt,
einem Heim oder einer gleichartigen
Einrichtung oder in einer Einrichtung
zur teilstationären Betreuung zu ge-
währen; dies gilt nicht, wenn die Hilfe-
gewährung in der Einrichtung über-
wiegend aus anderem Grunde erfor-
derlich ist, 

2. für die Versorgung behinderter Men-
schen mit Körperersatzstücken, größe-
ren orthopädischen und größeren an-
deren Hilfsmitteln,

3. für die Blindenhilfe nach § 72 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,

4. für die Hilfe zur Überwindung beson-
derer sozialer Schwierigkeiten nach
dem Achten Kapitel des Zwölften Bu-
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ches Sozialgesetzbuch, wenn es erfor-
derlich ist, die Hilfe in einer Anstalt,
einem Heim oder einer gleichartigen
Einrichtung oder in einer Einrichtung
zur teilstationären Betreuung zu ge-
währen,

5. für die Hilfe zum Besuch einer Hoch-
schule im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 4
erstreckt sich die Zuständigkeit des
überörtlichen Trägers auf alle Leistungen
an die Hilfe suchende Person, für welche
die Voraussetzungen nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch gleichzeitig vor-
liegen, sowie auf die Hilfe nach § 74 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; dies
gilt nicht, wenn die Hilfe in einer Einrich-
tung zur teilstationären Betreuung ge-
währt wird.

(3) Der örtliche Träger der Sozialhilfe
ist abweichend von Abs. 1 Nr. 1 sachlich
zuständig

1. für Leistungen nach dem Fünften bis
Neunten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch für Personen mit Be-
ginn des Kalendermonats, der auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres folgt,
wenn die Hilfe in einer Einrichtung zur
stationären oder teilstationären Betreu-
ung zu gewähren ist,

2. für heilpädagogische Maßnahmen, die
Kindern in Kindertageseinrichtungen
gewährt werden.

(4) Für Personen, die bei Vollendung
des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen in einer Einrich-
tung zur stationären Betreuung erhalten,
bleibt der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe zuständig.

(5) Der überörtliche Träger ist außer
für die Aufgaben nach den Abs. 1 und 2
auch sachlich zuständig bei Nichtsesshaf-
ten für die Hilfe zum Lebensunterhalt
oder in besonderen Lebenslagen außer-
halb einer Anstalt, eines Heimes oder
einer gleichartigen Einrichtung, wenn die
Hilfe zur Sesshaftmachung bestimmt ist.

(6) In den Fällen, in denen grundsiche-
rungsberechtigte Personen im Alter und
bei Erwerbsminderung Leistungen nach
den §§ 53 bis 55 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch teilstationäre Leistungen
erhalten, sind die örtlichen Träger der So-
zialhilfe zuständig. Für grundsicherungs-
berechtigte Personen, für die der überört-
liche Träger der Sozialhilfe Leistungen
nach dem Sechsten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch in vollsta-
tionären Einrichtungen erbringt, ist dieser
zugleich auch für die Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung zuständig. Er ist auch
für Personen zuständig, die vollstationär
betreut werden sowie das 65. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben und denen
Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch gewährt wird. Durch
Rechtsverordnung der Landesregierung
kann eine von den Sätzen 1 bis 3 abwei-
chende Zuständigkeit festgelegt werden.“

§ 14

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar
2005 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 und 3 am
1. Januar 2007 und § 2 Abs. 1 Nr. 4 am 
1. Januar 2009 in Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2009 außer Kraft.

Artikel 22)

Hessisches OFFENSIV-Gesetz

§ 1

Kommunale Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach § 6 des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

(1) Kommunale Träger nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch sind die kreisfreien Städte und
die Landkreise; sie führen die Aufgaben
der Grundsicherung für Arbeitsuchende
als Selbstverwaltungsangelegenheit durch.

(2) Die kommunalen Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende erlassen den
Widerspruchsbescheid nach dem Sozialge-
richtsgesetz, sofern sie die ihnen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch obliegen-
den Aufgaben nicht auf eine Arbeitsge-
meinschaft nach § 44b des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch übertragen haben.

§ 2

Heranziehung kreisangehöriger 
Gemeinden durch die Landkreise

(1) Die Landkreise können auf Antrag
kreisangehöriger Gemeinden mit mehr
als 50 000 Einwohnern bestimmen, dass
diese Gemeinden den Landkreisen als
kommunale Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende obliegende Aufgaben
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch ganz oder teil-
weise durchführen und dabei selbststän-
dig entscheiden. Die Landkreise können
für die Durchführung der Aufgaben Wei-
sungen erteilen. Die Weisungen sollen
sich auf allgemeine Anordnungen be-
schränken und in der Regel nicht in die
Einzelausführung eingreifen. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die
Heranziehung kreisangehöriger Gemein-
den für Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch in den Landkreisen, die durch
Rechtsverordnung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit zu zugelas-
senen kommunalen Trägern nach § 6a
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch be-
stimmt worden sind. 

(3) Über die Heranziehung von
kreisangehörigen Gemeinden beschließt
der Kreisausschuss; der Beschluss ist wie
eine Satzung (entsprechend § 5 Abs. 3
der Hessischen Landkreisordnung) öffent-
lich bekannt zu machen und dem für die
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu-
ständigen Ministerium anzuzeigen.

2) GVBl. II 34-48
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(4) Die Heranziehung einer kreisan-
gehörigen Gemeinde kann nur mit deren
Zustimmung aufgehoben werden. Satz 1
gilt nicht, wenn der zuständige Landkreis
Aufgaben der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
wahrnimmt oder die kreisangehörige Ge-
meinde nicht Aufgaben nach § 99 Abs. 1
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
wahrnimmt. Abs. 2 und 3 gelten entspre-
chend. 

§ 3

Zugelassene kommunale Träger 
nach § 6a  des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch

(1) Das für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende zuständige Ministerium
ist für den Antrag nach § 6a des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch zuständig.

(2) Die zugelassenen kommunalen Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende erlassen den Widerspruchsbe-
scheid nach dem Sozialgerichtsgesetz.

§ 4

Kostenträger

Werden Aufgaben nach § 2 von
kreisangehörigen Gemeinden durchge-
führt, so hat der Landkreis die aufge-
wendeten Kosten zu erstatten.

§ 5

Aufgaben des Landes

(1) Das für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende zuständige Ministerium
unterstützt die kommunalen Träger und
zugelassenen kommunalen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach
den §§ 6 und 6a des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch beratend bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben sowie bei der
Optimierung der Dienstleistungen, bei
der Überprüfung von Leistungen und bei
der Qualitätssicherung.

(2) Bei der Durchführung der Aufga-
ben nach Abs. 1 sollen die örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe nach § 3 Abs. 2 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend berücksichtigt werden.

§ 6

Verhältnis zu Kirchen, zur freien 
Wohlfahrtspflege und zu Dritten

(1) Die Stellung der Kirchen und
Religionsgesellschaften des öffentlichen
Rechts sowie der Verbände der freien
Wohlfahrtspflege als Träger eigener so-
zialer Aufgaben und ihre Tätigkeit zur
Erfüllung dieser Aufgaben werden durch
dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Bei der Durchführung dieses Geset-
zes ist die Vielfalt der Träger von Einrich-
tungen zu wahren. 

(3) Die kommunalen Träger und die
zugelassenen kommunalen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende sol-

len bei der Durchführung des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch mit den Kirchen
und Religionsgesellschaften des öffentli-
chen Rechts, den Verbänden der freien
Wohlfahrtspflege und Dritten zusammen-
arbeiten. Auf die Selbstständigkeit so-
wohl der Kirchen und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts als auch
der Verbände der freien Wohlfahrtspflege
in Zielsetzung und Durchführung ihrer
Aufgaben sollen die Träger achten. 

(4) Die Zusammenarbeit soll darauf ge-
richtet sein, dass sich die Hilfen und die
Tätigkeit der Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege zum Wohle der Hilfe suchen-
den Personen wirksam ergänzen. Die
kommunalen Träger und zugelassenen
kommunalen Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach § 6 oder § 6a des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sollen
die Verbände der freien Wohlfahrtspflege
und Dritte in ihrer Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Hilfen nach diesem Buch age-
messen unterstützen. 

(5) Bei der Durchführung von Maßnah-
men zur Aktivierung erwerbsfähiger Hilfe
suchender Personen in das Erwerbsleben
soll auf den Vorrang der freigemeinnützi-
gen und privaten Träger gegenüber öf-
fentlichen Trägern geachtet werden.

(6) Wird die Hilfe im Einzelfall durch
die freie Wohlfahrtspflege oder durch
Dritte gewährt, sollen die kommunalen
Träger und die zugelassenen kommuna-
len Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende von der Durchführung eige-
ner Maßnahmen absehen; dies gilt nicht
für die Gewährung von Geldleistungen. 

(7) Die kommunalen Träger und die
zugelassenen kommunalen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende kön-
nen an der Durchführung ihrer Aufgaben
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
und nach diesem Gesetz die Verbände
der freien Wohlfahrtspflege und Dritte be-
teiligen oder ihnen die Durchführung sol-
cher Aufgaben übertragen, wenn die be-
troffenen Verbände oder Dritten mit der
Beteiligung oder Übertragung einverstan-
den sind. Die kommunalen Träger und
die zugelassenen kommunalen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende blei-
ben der Hilfe suchenden Person gegenü-
ber verantwortlich.

§ 7

Kommunale Vermittlungsagenturen
(Kommunale Job-Center)

(1) Die Aufgaben nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch sind für alle Per-
sonen einer Bedarfsgemeinschaft von den
zugelassenen kommunalen Trägern der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach
§ 6a des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch in besonderen Einrichtungen (kom-
munale Vermittlungsagenturen) wahrzu-
nehmen. 

(2) Die Zusammenarbeit mit der Agen-
tur für Arbeit und dem örtlichen Träger
der Sozialhilfe soll durch geeignete Maß-
nahmen sichergestellt werden.
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§ 8

Aufgaben der 
kommunalen Vermittlungsagenturen

(1) Die kommunalen Vermittlungs-
agenturen nach § 7 Abs. 1 haben nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch die
Aufgabe, erwerbsfähige Hilfe suchende
Personen zu aktivieren und durch Ar-
beitsvermittlung, Maßnahmen zur Förde-
rung der Beschäftigung und Qualifizie-
rung in das Erwerbsleben zu integrieren. 

(2) Die kommunalen Vermittlungs-
agenturen sollen Vereinbarungen mit
Ärzten oder ärztlichen Diensten ab-
schließen, um Krankmeldungen erwerbs-
fähiger Hilfe suchender Personen und
den Grad der Erwerbsminderung begut-
achten zu können.

(3) Die kommunalen Vermittlungs-
agenturen wirken darauf hin, offene Ar-
beitsplätze zu ermitteln und für die Ver-
mittlung zu gewinnen. 

§ 9

Zusammenarbeit mit anderen 
Sozialleistungsträgern und Stellen

(1) Die für die Grundsicherung für Ar-
beitsuchende zuständige oberste Landes-
behörde soll mit der zuständigen Re-
gionaldirektion nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch Verwaltungsvereinba-
rungen über die Grundsätze der Zusam-
menarbeit zwischen den kommunalen
Vermittlungsagenturen und den Agentu-
ren für Arbeit abschließen.

(2) Die kommunalen Vermittlungs-
agenturen der zugelassenen kommunalen
Träger sollen zur Überwindung der Ar-
beitslosigkeit von erwerbsfähigen Hilfe
suchenden Personen und Leistungsbezie-
hern nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch mit den örtlichen Agenturen für Ar-
beit Verwaltungs- oder Kooperationsver-
einbarungen abschließen und durch-
führen. Mit den Vereinbarungen sollen
unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse alle Möglichkeiten ausgeschöpft
werden, um die Vermittlung in Arbeit zu
verbessern, die Wirksamkeit der Hilfen
zur Eingliederung in eine Erwerbstätig-
keit zu steigern und das Verwaltungsver-
fahren bürgernah und einfach zu gestal-
ten.

(3) Die kommunalen Vermittlungs-
agenturen sollen mit sozialen Diensten
zusammenarbeiten und für die Hilfe be-
dürftigen Personen im Rahmen der Ein-
gliederungsvereinbarung die notwendi-
gen Hilfen vermitteln. 

§ 10

Aufsicht

(1) Die kommunalen Träger und die
zugelassenen kommunalen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende un-
terliegen der Rechtsaufsicht des Staates.
Entsprechendes gilt für die Arbeits-
gemeinschaften nach § 44b des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Kommen kommunale Träger, zu-
gelassene kommunale Träger oder eine
Arbeitsgemeinschaft nach Abs. 1 einer ih-
nen nach diesem Gesetz oder nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oblie-
genden Verpflichtung nicht oder nicht
ordnungsgemäß nach, so stellt die zustän-
dige Aufsichtsbehörde die Verpflichtung
fest. Zuständige Aufsichtsbehörde ist das
Regierungspräsidium, obere Aufsichts-
behörde das für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende zuständige Ministerium.

(3) Für weitere Maßnahmen gegenü-
ber den Trägern ist die Kommunalauf-
sichtsbehörde zuständig.

§ 11

Weiterleitung der 
Kostenerstattung des Bundes

(1) Die Zahlungen des Bundes auf-
grund seiner Kostenbeteiligung an den
Leistungen für Unterkunft und Heizung
nach § 46 Abs. 5 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch werden vom Land an
die Kreise und kreisfreien Städte auf
Grundlage der bei ihnen tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen nach Maßgabe
des § 46 Abs. 6 bis 9 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch weitergeleitet. 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte
melden zum 10. und 25. eines jeden
Monats dem für die Finanzen zuständigen
Ministerium die entstandenen Aufwen-
dungen. Fällt dieser Termin auf einen ar-
beitsfreien Tag, erfolgt die Meldung an
dem letzten vorausgehenden Arbeitstag.
Durch Rechtsverordnung des für die
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu-
ständigen Ministeriums kann im Einver-
nehmen mit dem für die Finanzen zustän-
digen Ministerium ein von Satz 1 und
Abs. 5 abweichendes Kostenerstattungs-
verfahren festgelegt werden.

(3) Auf der Grundlage der gemeldeten
Daten ruft das Land nach § 46 Abs. 10
Satz 1 und 2 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch den Erstattungsbetrag beim
Bund ab. Nach Eingang des Erstattungs-
betrages leitet das Land den Kreisen und
kreisfreien Städten den ihnen jeweils zu-
stehenden Betrag zu. Die Einzelheiten
der Zahlungsabwicklung regelt das für
die Finanzen zuständige Ministerium im
Einvernehmen mit dem für die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende zuständigen
Ministerium und mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium. Das für die Finan-
zen zuständige Ministerium kann eine
andere Stelle mit der Zahlungsabwick-
lung beauftragen.

(4) Soweit fehlerhafte Meldungen ei-
nes kommunalen Trägers zu überhöhten
Erstattungen führen oder soweit der Bund
die auf Meldungen eines kommunalen
Trägers beruhenden Mittelanforderungen
des Landes nicht anerkennt und seine Er-
stattungen an das Land entsprechend
kürzt, sind die Festsetzungen des Landes
gegenüber dem betreffenden kommuna-
len Träger zurückzunehmen. Dieser hat
die insoweit erbrachten Leistungen an
das Land zu erstatten.
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(5) Soweit der Bund dem Land nach 
§ 46 Abs. 10 Satz 3 und 4 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch Abschläge zahlt,
gelten für die Weiterleitung an die Kreise
und kreisfreien Städte Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend. 

(6) Über die Einzelheiten der Zah-
lungsabwicklung nach Abs. 3 soll zuvor
mit den hessischen kommunalen Spitzen-
verbänden das Benehmen hergestellt
werden.

§ 11a

Vertragsgestaltung und Rechtsform

(1) Arbeitsgemeinschaften nach § 44b
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
können durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag errichtet werden. Sie können auch in
der Rechtsform der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung und, abweichend von
§ 122 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Ge-
meindeordnung, als Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts errichtet werden.

(2) Den Abschluss und die Änderung
des Vertrages zur Errichtung einer Ar-
beitsgemeinschaft nach § 44b Abs. 1 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und zur
Übertragung von Aufgaben auf die Ar-
beitsgemeinschaft hat der kommunale
Träger rechtzeitig vorher dem für die
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu-
ständigen Ministerium anzuzeigen.

§ 11b

Beleihung

(1) Die zugelassenen kommunalen Trä-
ger werden ermächtigt, die ihnen im Rah-
men ihrer sachlichen Zuständigkeit nach
§ 6b Abs. 1 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch obliegenden Verwaltungsauf-
gaben durch Verwaltungsakt oder öffent-
lich-rechtlichen Vertrag auf juristische
Personen des Privatrechts zu übertragen,
die als besondere Einrichtungen nach 
§ 6a Abs. 6 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch errichtet wurden. Der Beliehene
muss die Gewähr für die ordnungs-
gemäße Erfüllung der ihm übertragenen
Aufgaben bieten und die Beleihung muss
im öffentlichen Interesse liegen.

(2) Der Beliehene nimmt die über-
tragenen Aufgaben im eigenen Namen
wahr. Er unterliegt den Weisungen des
beleihenden zugelassenen kommunalen
Trägers. Das Weisungsrecht ist unbe-
schränkt und kann nicht beschränkt wer-
den. Erfüllt der Beliehene die übertra-
genen Aufgaben nicht oder nur ungenü-
gend, so ist der beleihende zugelassene
kommunale Träger befugt, die Aufgaben
selbst durchzuführen.

(3) Der zugelassene kommunale Trä-
ger hat die beabsichtigte Beleihung recht-
zeitig, jedoch mindestens zwei Wochen
vor Erlass des Verwaltungsakts oder Ab-
schluss des öffentlich-rechtlichen Ver-
trags, dem für die Grundsicherung für Ar-
beitsuchende zuständigen Ministerium
anzuzeigen. Die Beleihung ist in ortsübli-
cher Weise öffentlich bekannt zu machen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entspre-
chend für die Übertragung der den kom-
munalen Trägern nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch obliegenden Aufgaben auf die be-
sonderen Einrichtungen nach Abs. 1 so-
wie auf die Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 44b des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch. Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt abweichend
hiervon nicht bei einer Übertragung auf
die Arbeitsgemeinschaften.

§ 11c

Statistik

Für die Sozialberichterstattung, die
Wirkungsforschung und die Überprüfung
des Anteils des Bundes an den Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung nach 
§ 22 Abs. 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch in Verbindung mit § 46 Abs. 6
bis 9 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch soll das Hessische Statistische Lan-
desamt eine Geschäftsstatistik erstellen.
Zu diesem Zweck werden von den Trä-
gern der Grundsicherung für Arbeit-
suchende die erforderlichen Daten über-
mittelt.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 63 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch im Falle der
Aufgabenwahrnehmung durch die zuge-
lassenen kommunalen Träger nach § 6a
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ist

1. in kreisfreien Städten und in Gemein-
den, die nach §§ 1 bis 3 Aufgaben der
Grundsicherung für Arbeitsuchende
durchführen, der Gemeindevorstand
und

2. in Landkreisen der Kreisausschuss.

§ 13

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2010 außer Kraft.

Artikel 33)

Änderung des Landesblindengeldgesetzes

Das Landesblindengeldgesetz vom 
25. Oktober 1977 (GVBl. I S. 414), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Dezember
2003 (GVBl. I S. 513), wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„des Bundessozialhilfegesetzes“ durch
die Angabe „des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „§ 67
Abs. 2 und 6 des Bundessozialhilfege-
setzes“ durch die Angabe „§ 72 Abs. 2
des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch“ ersetzt.

3) Ändert GVBl. II 34-20
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3. In § 5  Abs. 1 Satz 3 wird das Wort
„Bundessozialhilfegesetz“ durch die
Worte „Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung des Gesetzes über 
die vorläufige Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften

Das Gesetz über die vorläufige Unter-
bringung in Gemeinschaftsunterkünften
vom 27. März 1996 (GVBl. I S. 111) wird
wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort
„Bundessozialhilfegesetz“ durch die
Worte „Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch oder Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch“ ersetzt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten“

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.“

Artikel 55)

Änderung des Gesetzes 
über die vorläufige Unterbringung 

in Übergangswohnheimen

Das Gesetz über die vorläufige Unter-
bringung in Übergangswohnheimen vom
19. Dezember 1994 (GVBl. I S. 822) wird
wie folgt geändert: 

1. In § 4 Satz 1 wird das Wort „Bundes-
sozialhilfegesetz“ durch die Worte
„Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ er-
setzt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Tre-
ten“

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.“

Artikel 66)

Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes

§ 11 des Maßregelvollzugsgesetzes
vom 3. Dezember 1981 (GVBl. I S. 414,
440), geändert durch Gesetz vom 20. Juni
2002 (GVBl. I S. 342), wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 11

Taschengeld

Der Untergebrachte erhält einen Bar-
betrag zur persönlichen Verfügung (Ta-
schengeld) unter den Voraussetzungen
und in der Höhe, wie es in vergleichbaren
Fällen nach den Vorschriften des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch psychisch
Kranken und seelisch oder geistig Behin-
derten gewährt wird.“

Artikel 77)

Änderung der Verordnung über 
die Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht

Die Verordnung über die Befreiung
von der Rundfunkgebührenpflicht vom
31. August 1992 (GVBl. I S. 377), geän-
dert durch Verordnung vom 28. Oktober
2002 (GVBl. I S. 645), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 4 wird die Angabe „Bundes-
sozialhilfegesetz in der Fassung
vom 10. Januar 1991 (BGBl. I S. 95,
808), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398),“
durch die Angabe „Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

b) In Nr. 6 werden die Worte „Ab-
schnitt 2 des Bundessozialhilfege-
setzes“ durch die Worte „dem Drit-
ten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

c) Nr. 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Buchst. a wird die An-
gabe „§ 22 des Bundessozial-
hilfegesetzes“ durch die Anga-
be „§ 28 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§§ 76
bis 78 des Bundessozialhilfege-
setzes“ durch die Angabe „§§ 82
bis 84 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch“ ersetzt.

d) In Nr. 8 wird das Wort „Bundesso-
zialhilfegesetz“ durch die Worte
„Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“
und die Angabe „§ 21 Abs. 3 des
Bundessozialhilfegesetzes zuzüg-
lich eines Betrages in Höhe von 20
vom Hundert des Regelsatzes eines
Haushaltsvorstandes“ durch die
Angabe „§ 35 Abs. 2 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch zuzüglich
eines Betrages von 20 vom Hundert
des Eckregelsatzes“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten“

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Diese Verordnung tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2009 außer
Kraft.“

4) Ändert GVBl. II 37-43
5) Ändert GVBl. II 37-42
6) Ändert GVBl. II 352-3
7) Ändert GVBl. II 74-16
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Artikel 88)

Änderung der Verordnung 
über die Schiedsstelle nach § 94 
des Bundessozialhilfegesetzes

Die Verordnung über die Schiedsstelle
nach § 94 des Bundessozialhilfegesetzes
vom 16. Dezember 1994 (GVBl. 1995 I 
S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342), wird wie
folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Verordnung über die Schiedsstelle
nach § 80 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 94 des Bundes-
sozialhilfegesetzes“ wird durch
„§ 80 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz ange-
fügt:

„Die für die Sozialhilfe zustän-
dige Ministerin oder der für die
Sozialhilfe zuständige Minister
kann durch Rechtsverordnung
eine andere Stelle bestimmen.“

b) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Die Rechtsaufsicht über die
Schiedsstelle obliegt dem für die
Sozialhilfe zuständigen Ministeri-
um.“

3. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Zuständige Landesbehörde
nach § 80 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch ist das Hessische Amt für
Versorgung und Soziales in Frankfurt
am Main.“

4. Dem § 7 Abs. 3 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Bedienstete des für die Rechtsaufsicht
zuständigen Ministeriums sind berech-
tigt, an den Sitzungen teilzunehmen.“

5. In § 8 werden die Worte „des Sozialmi-
nisteriums“ durch die Worte „des für
die Sozialhilfe zuständigen Ministeri-
ums“ ersetzt.

6. In § 10 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte
„Deutschen Mark“ durch das Wort
„Euro“ ersetzt.

Artikel 9

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. das Hessische Ausführungsgesetz zum
Bundessozialhilfegesetz in der Fassung
vom 14. Oktober 2002 (GVBl. I S. 642)9);

2. das Hessische Ausführungsgesetz zum
Gesetz über eine bedarfsorientierte
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung vom 17. Dezember
2002 (GVBl. I S. 814)10);

3. die Verordnung über die Erhöhung der
Einkommensgrenzen des Bundesso-
zialhilfegesetzes bei der Eingliederung
für geistig und seelisch Behinderte und
der Krebskrankenhilfe vom 9. Septem-
ber 1964 (GVBl. I S. 155)11), geändert
durch Verordnung vom 16. September
1965 (GVBl. I S. 208);

4. die Verordnung über die Beteiligung
sozial erfahrener Personen beim Wider-
spruchsverfahren in der Sozialhilfe vom
23. Oktober 1962 (GVBl. I S. 471)12);

5. die Verordnung über Zuständigkeiten
nach dem Gesetz zur Gewährung eines
einmaligen Heizkostenzuschusses vom
22. Februar 2001 (GVBl. I S. 159)13).

Artikel 10

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stellen, die Ver-
ordnungen künftig zu ändern oder aufzu-
heben, unberührt. 

Artikel 11

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r

8) Ändert GVBl. II 34-33
9) Hebt auf GVBl. II 34-8

10) Hebt auf GVBl. II 34-44
11) Hebt auf GVBl. II 34-14
12) Hebt auf GVBl. II 34-11
13) Hebt auf GVBl. II 362-64
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Aufgrund

1. des § 36 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbe-
ordnung in der Fassung vom 22. Feb-
ruar 1999 (BGBI. I S. 203), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. Juli 2004
(BGBl. I S. 2014), bestimmt die Landes-
regierung und 

2. des § 36 Abs. 3 und des § 155 Abs.3
der Gewerbeordnung in Verbindung
mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Zuständigkeits-
verordnung Landwirtschaft, Forsten
und Naturschutz vom 2. Juni 1999
(GVBl. I S. 319), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 12. Januar 2004
(GVBl. I S. 6), verordnet der Minister
für Umwelt, ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz:

§ 1

Bestellungsvoraussetzungen

(1) Für die öffentliche Bestellung von
selbständigen und angestellten Sachver-
ständigen auf dem Gebiet der Land- und
Forstwirtschaft, im Garten- und Weinbau
sowie der Fischerei (Bestellung) ist ein
schriftlicher Antrag bei der Bestellungs-
behörde erforderlich. 

(2) Voraussetzung für die Bestellung
ist, dass die Personen, die als Sachver-
ständige tätig sein wollen,

1. das 27. Lebensjahr vollendet und zum
Zeitpunkt der Erstbestellung das 62.
Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

2. ihre berufliche Niederlassung oder,
falls eine solche nicht besteht, ihren
Hauptwohnsitz in Hessen haben,

3. besondere Sachkunde nachweisen,
insbesondere eine mindestens zwei-
jährige Berufserfahrung vorweisen,

4. persönlich geeignet sind, insbesondere
in geordneten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen leben und die Gewähr dafür
bieten, dass sie die bei ihnen in Auf-
trag gegebenen Leistungen unabhän-
gig, weisungsfrei, persönlich, gewis-
senhaft und unparteiisch erbringen,

5. mit dem Antrag auf Bestellung ein
selbst gefertigtes Gutachten vorlegen,
dessen Thematik und Umfang mit der
Bestellungsbehörde abgestimmt ist,

6. mit dem Antrag den Nachweis über
die Zahlung der Gebühr nach der All-
gemeinen Verwaltungskostenordnung
vom 21. November 2003 (GVBl. I S. 294)
vorlegen.

(3) Sachverständige, die in einem Ar-
beits- oder Dienstverhältnis stehen, kön-
nen nur öffentlich bestellt werden, wenn

sie die Voraussetzungen des Abs. 2 erfül-
len und zusätzlich nachweisen, dass

1. ihr Anstellungsvertrag den Erforder-
nissen des Abs. 2 Nr. 4 nicht entgegen-
steht,

2. sie ihr Arbeitgeber im erforderlichen
Umfang für die Sachverständigentätig-
keit freistellt.

(4) Die Bestellungsbehörde kann in be-
gründeten Ausnahmefällen von den Vor-
aussetzungen des Abs. 2 Nr. 1 auf Antrag
Befreiung erteilen.

§ 2

Bestellung

(1) Die Bestellung erfolgt durch schrift-
lichen Bescheid der Bestellungsbehörde
auf die Dauer von fünf Jahren. Dieser
Zeitraum kann auch unterschritten wer-
den.

(2) Die öffentliche Bestellung kann in-
haltlich beschränkt und mit Auflagen ver-
bunden werden.

(3) Die Sachverständigen werden
durch die Bestellungsbehörde vereidigt.
Über die Bestellung und die Vereidigung
wird eine Niederschrift gefertigt, die von
den Sachverständigen zu unterschreiben
ist.

§ 3

Bekanntmachung

(1) Die Sachverständigen dürfen ihre
Bestellung in angemessener Weise be-
kannt machen. Werbung ist nur erlaubt,
soweit sie über die berufliche Tätigkeit in
Inhalt und Form sachlich unterrichtet
(zum Beispiel Fachartikel).

(2) Bei Sachverständigenleistungen auf
anderen Sachgebieten darf nicht auf die
öffentliche Bestellung hingewiesen wer-
den.

§ 4

Verhalten bei der Ausübung der Tätigkeit

Die Sachverständigen haben bei Ausü-
bung ihrer Tätigkeit, die gewerbsmäßig,
freiberuflich, nebenberuflich oder in der
Funktion des Angestellten erfolgen kann,
die Bestellungsbehörde und das Sachge-
biet anzugeben, für das sie bestellt sind.
Die Sachverständigen führen das kleine
Landessiegel als Farbdruckstempel.

§ 5

Berufliche Zusammenarbeit

Sachverständige dürfen sich in einer
Sozietät zur gemeinschaftlichen Berufs-
ausübung im Rahmen der eigenen beruf-
lichen Befugnisse verbinden. Die unab-

Verordnung
über die öffentliche Bestellung von Sachverständigen 

auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und Weinbaus 
sowie der Fischerei*)

Vom 20. Dezember 2004

*) GVBl. II 800-52



hängige, weisungsfreie, persönliche, ge-
wissenhafte und unparteiische Leistungs-
erbringung der Sachverständigen darf da-
durch nicht beeinträchtigt werden.

§ 6 

Verpflichtung zur Erstattung 
von Gutachten

(1) Die Sachverständigen sind nach
Maßgabe der Gesetze zur Erstattung von
Gutachten für Gerichte und Verwaltungs-
behörden verpflichtet.

(2) Die Sachverständigen sind zur Ab-
lehnung verpflichtet, wenn sie sich aus
persönlichen oder sonstigen Gründen für
befangen halten.

(3) Ein Auftrag kann auch abgelehnt
werden, wenn zur Erstellung eines Gut-
achtens besondere örtliche oder fachliche
Erfahrungen notwendig sind, über die die
Sachverständigen nicht verfügen oder de-
ren Aneignung die Leistungserbringung
unverhältnismäßig verzögern würde.

§ 7

Form der Gutachten

Die Sachverständigen haben angefor-
derte Gutachten grundsätzlich schriftlich
zu erstatten und über Verhandlungen
Protokoll zu führen, es sei denn, dass bei
der Erteilung des Auftrags ausdrücklich
darauf verzichtet wird. Das Ergebnis ei-
nes mündlich erstatteten Gutachtens ist
schriftlich festzuhalten.

§ 8 

Unabhängige und unparteiische 
Leistungserbringung

Die Sachverständigen sind zur unpar-
teiischen Leistungserbringung verpflich-
tet. Die Sachverständigen haben sich in-
nerhalb und außerhalb ihrer Tätigkeit so
zu verhalten, dass das Vertrauen in ihre
unabhängige Leistungserbringung nicht
gefährdet wird. Den Sachverständigen ist
untersagt, sich oder Dritten für ihre Leis-
tungserbringung über die gesetzliche
Entschädigung oder angemessene Vergü-
tung hinaus Vorteile versprechen oder ge-
währen zu lassen.

§ 9

Weisungsfreie Leistungserbringung

(1) Den Sachverständigen ist unter-
sagt, Weisungen entgegen zu nehmen,
die das Ergebnis ihrer Leistung und die
hierfür maßgeblichen Feststellungen ver-
fälschen können.

(2) Die Sachverständigen dürfen den
bei ihnen angestellten Sachverständigen
keine Weisungen hinsichtlich der Erstel-
lung und des Inhalts von Gutachten ertei-
len.

§ 10

Persönliche Leistungserbringung

(1) Den Sachverständigen ist gestat-
tet, bei ihnen angestellte Sachverständige

nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 mit der Er-
stellung angeforderter Gutachten zu be-
auftragen. Die Sachverständigen haben
die angestellten Sachverständigen nam-
haft zu machen und den Umfang ihrer
Tätigkeit anzugeben.

(2) Die Mitwirkung von Hilfskräften ist
erlaubt, wenn sie so gestaltet wird, dass
die persönliche Verantwortung der Sach-
verständigen unberührt bleibt.

§ 11

Gewissenhafte Leistungserbringung

Die Sachverständigen sind verpflich-
tet, bei der Leistungserbringung die nöti-
ge Sorgfalt anzuwenden. Gutachtenauf-
träge sind in zeitlich angemessenem Rah-
men zu erledigen.

§ 12 

Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflicht

(1) Die Daten über die einzelnen Ge-
schäftsvorgänge sind von den Sachver-
ständigen aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen müssen folgende Angaben ent-
halten:

1. Vor- und Zuname, Wohnort und Woh-
nung der Auftraggeberin oder des
Auftraggebers,

2. der Tag der Erteilung des Auftrags,

3. der Gegenstand des Auftrags,

4. der Tag der Annahme oder der Ableh-
nung des Auftrags,

5. der Tag der Leistungserbringung oder
die Gründe, aus denen sie nicht erfolgt
ist, 

und

6. die Zahlungen der Auftraggeberin
oder des Auftraggebers nach Art, Be-
trag und Datum.

(2) Die Sachverständigen sind ver-
pflichtet,

1. die Aufzeichnungen nach Abs. 1,

2. je eine Kopie der schriftlichen Gutach-
ten,

3. die Niederschriften über das Ergebnis
mündlicher Gutachten und

4. die sonstigen schriftlichen Unterlagen,
die sich auf ihre Tätigkeit beziehen,

zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrungspflicht beginnt mit dem Schluss
des Kalenderjahres, in dem die Aufzeich-
nungen zu machen, Unterlagen oder Be-
lege zu sammeln waren. Vorschriften, die
eine längere Frist bestimmen, bleiben un-
berührt.

§ 13

Auskunftserteilung

Die Sachverständigen haben den Be-
auftragten der Bestellungsbehörde jede
über den Geschäftsbetrieb verlangte
mündliche oder schriftliche Auskunft un-
entgeltlich zu erteilen.
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§ 14 

Pflicht zur Fortbildung und 
zum Erfahrungsaustausch

Die Sachverständigen haben sich auf
dem Sachgebiet, für das sie öffentlich be-
stellt und vereidigt sind, hinreichend fort-
zubilden. Dazu gehört der Besuch der von
der Bestellungsbehörde angebotenen
Fortbildungsveranstaltungen.

§ 15

Berufshaftpflichtversicherung

Die Sachverständigen sind verpflich-
tet, eine Berufshaftpflichtversicherung zur
Deckung der sich aus ihrer Berufstätig-
keit ergebenden Haftpflichtgefahren für
Vermögensschäden abzuschließen und
die Versicherung während der Dauer ih-
rer Bestellung aufrecht zu erhalten. Die
Sachverständigen haben die Höhe ihrer
Haftpflichtversicherung in regelmäßigen
Abständen auf ihre Angemessenheit zu
überprüfen.

§ 16

Anzeigepflicht

Die Sachverständigen haben der Be-
stellungsbehörde unverzüglich schriftlich
anzuzeigen:

1. die Änderung des Sitzes ihrer berufli-
chen Niederlassung oder ihres Haupt-
wohnsitzes,

2. die Änderung ihres Berufs oder ihres
Dienstverhältnisses,

3. die Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung nach § 807 der Zivilprozess-
ordnung und die Anordnung von Haft
nach § 901 der Zivilprozessordnung,

4. die Stellung des Antrages auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens über
ihr Vermögen und die Abweisung der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse,

5. die Einleitung eines gegen sie gerich-
teten Strafverfahrens, den Erlass oder
den Vollzug eines Haftbefehls oder
Unterbringungsbefehls, die Erhebung
der öffentlichen Klage, den Termin zur
Hauptverhandlung, das Urteil oder
den sonstigen Ausgang des Verfah-
rens.

Im Übrigen haben die Sachverständigen
der Bestellungsbehörde auch den Verlust
der Bestellungsurkunde, des Ausweises
oder des kleinen Landessiegels unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen.

§ 17

Verlängerung der Bestellung

(1) Die Bestellungsbehörde kann die
Bestellung nach Maßgabe des § 1 auf An-
trag um jeweils fünf Jahre verlängern.

(2) Der Antrag auf Verlängerung der
Bestellung ist spätestens drei Monate vor
Ablauf des Bestellungszeitraumes bei der
Bestellungsbehörde schriftlich zu stellen.
Dem Antrag ist je Sachgebiet mindestens

ein in den letzten drei Jahren vor der An-
tragstellung selbst gefertigtes Gutachten
beizufügen.

(3) Wird eine Bestellung verlängert
oder das Sachgebiet erweitert, genügt an
Stelle einer erneuten Eidesleistung die
Berufung auf den früher geleisteten Eid.

§ 18

Bestellung durch andere Institutionen

Auf Antrag werden Sachverständige,
die ihren Geschäfts- oder Hauptwohnsitz
nach Hessen verlegen und bereits in ei-
nem anderen Bundesland bestellt und
vereidigt wurden, nach Vorlage der Be-
stellungsakten durch die Bestellungs-
behörde bestellt. Von diesem Zeitpunkt
an gelten die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung.

§ 19

Nachschau

Die Beauftragten der Bestellungs-
behörde sind befugt, in den Geschäftsbe-
trieb der Sachverständigen Einsicht zu
nehmen. Die Sachverständigen sind ver-
pflichtet, zu diesem Zweck den Beauf-
tragten Zutritt zu allen für den Geschäfts-
betrieb benutzten Räumen zu gestatten
und ihnen die Aufzeichnungen, Unterla-
gen und Belege nach § 12 vorzulegen, auf
Verlangen auch in den Diensträumen der
Behörde.

§ 20

Erlöschen der Bestellung

(1) Die Bestellung erlischt, wenn

1. sie widerrufen oder zurückgenommen
wird,

2. die Sachverständigen ihre berufliche
Niederlassung oder, falls eine solche
nicht besteht, ihren Hauptwohnsitz in
ein anderes Bundesland verlegen,

3. die Sachverständigen der Bestellungs-
behörde erklären, dass sie künftig auf
die Tätigkeit als Sachverständige ver-
zichten, oder

4. die Sachverständigen das 70. Lebens-
jahr vollendet haben. 

(2) Die Bestellungsbehörde kann in be-
gründeten Fällen von der Vorschrift des
Abs. 1 Nr. 4 Befreiung erteilen.

(3) Nach dem Erlöschen der Bestellung
haben die Sachverständigen der Bestel-
lungsbehörde unverzüglich die Bestel-
lungsurkunde, das kleine Landessiegel
und den Ausweis zurück zu geben.

§ 21

Bestellungsbehörde

Bestellungsbehörde ist das Regie-
rungspräsidium Kassel.
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§ 22

Übergangsregelung

Personen, die vor In-Kraft-Treten die-
ser Verordnung als Sachverständige auf
dem Gebiet der Land- und Forstwirt-
schaft, des Garten- und Weinbaus sowie
der Fischerei öffentlich bestellt worden
sind, gelten als Sachverständige nach die-
ser Verordnung.

§ 23

Aufhebung der Vorschriften

Die Verordnung über die öffentliche
Bestellung von Sachverständigen auf dem

Gebiet der Land- und Forstwirtschaft ein-
schließlich des Garten- und Weinbaues
vom 6. September 1996 (GVBl. I S. 358)1),
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember
2000 (GVBl. I S. 588), wird aufgehoben.

§ 24

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft und mit Ablauf
des 31. Dezember 2009 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,

K o c h
l ä n d l i c h e n  R a u m  

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l

1) Hebt auf GVBl. II 800-41
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Aufgrund des § 126a des Hessischen
Wassergesetzes in der Fassung vom 
18. Dezember 2002 (GVBl. 2003 I S. 10),
wird verordnet:

Artikel 1

Die Emissionserklärungsverordnung –
Abwasser vom 15. November 2001 (GVBl. I
S. 462) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Satz 2 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgender Text an-
gefügt:

„wenn die Abwasseranlage nicht von
einem Betreiber der in Anhang 1 ge-
nannten Anlagen sondern unabhängig
im Rahmen eines Dienstleistungsver-
trags mit den Betreibern der recht-
mäßig an die Abwasseranlage ange-
schlossenen Anlagen nach Anhang 1
betrieben wird.“

2. § 4 Abs. 1 Satz 4 wird aufgehoben.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „12 Mo-
nate“ durch „neun Monate“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie erstellt den zu-
sammenfassenden Bericht und lei-

tet diesen bis zum 31. Dezember
des dem jeweiligen Berichtszeit-
raum folgenden Jahres dem Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit oder
der von diesem beauftragten Stelle
zu.“

c) Satz 4 wird aufgehoben.

4. Als neuer § 7 wird eingefügt:

„§ 7

Ordnungswidrigkeiten

Nach § 120 Abs. 1 Nr. 19 des Hessi-
schen Wassergesetzes handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder
fahrlässig eine Emissionserklärung
entgegen § 2 nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig ab-
gibt.“

5. Der bisherige § 7 wird § 8.

6. Im Anhang 1 zu § 1 wird im Ab-
schnitt „Abfallbehandlung“ die Angabe
„< 10 t/Tag“ durch „> 10 t/Tag“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Verordnung 
zur Änderung der Emissionserklärungsverordnung – Abwasser*)

Vom 20. Dezember 2004

*) Ändert GVBl. II 85-55

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,

K o c h
l ä n d l i c h e n  R a u m  

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Aufgrund des § 28 Abs. 2 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch vom 27. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 3022, 3023), geändert
durch Gesetz vom 9. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3305), wird verordnet:

§ 1

Höhe der Regelsätze

Die monatlichen Regelsätze in der So-
zialhilfe werden ab 1. Januar 2005 in fol-
gender Höhe festgesetzt:

1. für den Haushaltsvorstand und Allein-
stehende 345,00 Euro,

2. für sonstige Haushaltsangehörige,

a) bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres 207,00 Euro,

b) ab Vollendung des 14. Lebensjah-
res 276,00 Euro.

§ 2

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung zur Festsetzung der
Höhe der Regelsätze in der Sozialhilfe
vom 10. Juli 1997 (GVBl. I S. 258) wird
aufgehoben.

§ 3

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2005 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2009 außer Kraft.

Verordnung 
zur Festsetzung der Höhe der Regelsätze 

nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch*)

Vom 20. Dezember 2004

*) GVBl. II 34-49
1) Hebt auf GVBl. II 34-40

Wiesbaden, den 20. Dezember 2004

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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Sammlung des bereinigten Hessischen Landesrechts

cDas Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen Teil II ist wieder 
lieferbar.

Die Loseblattsammlung des bereinigten Hessi-
schen Landesrechts ist in sechs Ordnern mit
über 5000 Seiten erhältlich.
Herausgeber ist das Hessische Ministerium der
Justiz.
Es enthält alle gültigen Rechtsvorschriften des
Landes Hessen.
Eine „Gliederung“, das „Stichwortverzeichnis
sowie das „Verzeichnis der geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften nach Sachgebieten ge-
ordnet“, in dem auch außer Kraft getretene Vor-
schriften aufgeführt sind, erleichtern die Hand-
habung des nach sachlichen Gesichtspunkten
aufgebauten Werkes sehr. 
Mehrmals im Jahr erscheinen Ergänzungsliefe-
rungen im Abonnement.

SDas Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Hessen Teil II ist auch digital
auf CD-ROM lieferbar.

Die CD des bereinigten Hessischen Landes-
rechts enthält alle Seiten der Loseblattsamm-
lung.
Es enthält alle gültigen Rechtsvorschriften des
Landes Hessen.
Eine „Gliederung“, das „Stichwortverzeichnis
sowie das „Verzeichnis der geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften nach Sachgebieten 
geordnet“, in dem auch außer Kraft getretene
Vorschriften aufgeführt sind, erleichtern die
Handhabung des nach sachlichen Gesichts-
punkten aufgebauten Werkes sehr. 
Eine integrierte Suchfunktion sowie ein 
verlinktes Inhaltsverzeichnis ermöglichen
Ihnen den schnellen Zugriff auf benötigte 
Informationen.
Mehrmals im Jahr erscheinen Updates 
im Abonnement.


